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DIE KAMMERVERSAMMLUNG MÖGE DIE FOLGENDE BESCHLUSSVORLAGE 

Fortbildungsprüfungsordnung Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung 
(Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante medizinische Versorgung) 

BESCHLIEßEN. 

Die der Kammerversammlung vorliegende Fortbildungsprüfungsordnung Fachwirt/in für ambu-
lante medizinische Versorgung (Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante medizinische Ver-
sorgung) – siehe Anlage 1 –  soll die bisherige Ordnung für die Fortbildung und Prüfung zum Fach-
wirt/zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung vom 30. Juni 2010 ablösen. Dies hat 
folgenden Hintergrund:  

Kontinuierlich steigt der Bedarf im Arbeitsmarkt nach Spezialisierung und schwerpunktmäßiger 
Qualifizierung der Fachkräfte in der ambulanten medizinischen Versorgung. Daher entwickelt die 
Bundesärztekammer bereits seit mehr als 20 Jahren bundeseinheitliche Fortbildungscurricula, mit 
dem Ziel, mit bundesweiten Standards die erforderlichen Voraussetzungen für einheitliche Quali-
fikationen des Personals zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang entstand im Jahr 2009 die von den Kammern und der Bundesärzte-
kammer gemeinsam erarbeitete Konzeption der Fachwirtinnen und Fachwirte für ambulante me-
dizinische Versorgung, die aus einem Pflichtteil von Stunden im Bereich der Administration und 
des Praxismanagements sowie einem Wahlteil aus dem Bereich der Medizin „passend“ zum ärzt-
lichen Fachgebiet bestand, in dem das Praxispersonal tätig ist. Um eine möglichst zeitnahe An-
passung der Lerninhalte des Pflichtteils zu ermöglichen, wurde das Curriculum in Form eines Rah-
menlehrplans mit Eckwertecharakter aufgebaut und das Ziel der Fortbildung sowie die Muster-
richtlinien der Prüfungsanforderungen gemäß einer detaillierten Funktionsbeschreibung des Be-
rufsbildes der künftigen Fachwirtinnen und Fachwirte festgelegt.  
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Die Zusammensetzung der Aufstiegsfortbildung aus einem Pflicht- und einem Wahlteil haben sich 
bis heute im Wesentlichen bewährt und wurden deshalb auch in dieser Neufassung zum/zur 
Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung (Berufsspezialist/in für ambulante medizi-
nische Versorgung) beibehalten. Nichtsdestotrotz machten die aktuellen Entwicklungen eine in-
haltlich-curriculare Überarbeitung sowie eine Stundenanpassung notwendig: 

• Die Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) und die damit verbundene
festzulegende Zuordnung der Qualifikationen zu den verschiedenen Niveaus, die durch
Lernergebnisse beschrieben werden, führte zu einer notwendigen Neubewertung sowohl
des Stundenumfangs als auch der zu erwerbenden Kompetenzen in der Fortbildung. Das
Qualifikationsniveau erlaubt es, dass neben dem didaktisch angeleiteten Unterricht wei-
tere Lernformen zum Erwerb der gewünschten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,
wie selbstgesteuertes und -organisiertes Lernen sowie Lernen im Arbeitsprozess integra-
ler Bestandteil der Fortbildung sind. Die durch diese Fortbildung erlangte berufliche Hand-
lungsfähigkeit ist darauf ausgerichtet, um im erweiterten Verantwortungsbereich einer
Leitungsstelle in einer Gesundheitseinrichtung der ambulanten medizinischen Versorgung 
tätig zu werden.  Mit den fünf Niveaus des DQR erfolgt der passgenaue Zuschnitt der Qua-
lifikationen speziell für die Tätigkeit in ambulanten med. Gesundheitseinrichtungen.

• Die Inhalte wurden so ausgestaltet, dass sie auf ein Bachelor-Studium vorbereiten und ggf. 
sogar anrechenbar sein können, um Fachwirt/innen die weiterführende, höherqualifizie-
rende Bildungskarriere zu eröffnen. Der/die Fachwirt/in ist nunmehr Teil einer umfassen-
den und mehrstufigen Bildungskarriere von der dualen Ausbildung bis hin zur (Fach-)
Hochschule. Es wird der Bedeutung des Berufes Medizinische Fachangestellte als zweit-
größte Gruppe unter den Fachberufen im Gesundheitswesen nur gerecht, wenn für die Er-
fordernisse einer zukunfts- und patientenorientierten Versorgung eine breite Palette von
möglichen Qualifizierungen zur Verfügung steht.

• Das Modul 1 wurde inhaltlich und zeitlich um das Thema „Organisation und Planung von
Projekten“ erweitert. Damit wird u. a. der Stellenwert von Projektarbeit im beruflichen
Handeln, wie auch den Anforderungen an die Prüfungsleistung Rechnung getragen.

• Im Modul 2 verlagert sich der Schwerpunkt des Kompetenzfeldes hin zur Beförderung der
Kommunikation in der Führungsrolle. Das Rollenverständnis und die damit erforderliche
Handlungskompetenz ist hierbei ausgerichtet auf die Gruppenleitungsfunktion.

• Die Inhalte der Module 3 und 4 wurden lediglich in einzelnen Punkten aktualisiert. Die
Handlungskompetenzen sind unverändert.

• Das Modul 5, mit dem Schwerpunkt „Betriebswirtschaftliche Praxisführung“, wurde stärker 
auf die Bedarfssituation und das damit verbundene berufliche Tätigkeitsfeld der Fach-
wirt/innen ausgerichtet.

• Das Modul 6 wurde inhaltlich an den Fortschritt im Bereich der Digitalisierung angepasst.
Darüber hinaus wurden auch die Themenbereiche des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit entsprechend dem aktuellen Stand der gesetzlichen Regelungen überarbeitet.

• Die inhaltliche Schwerpunktsetzung im Modul 7 „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ wurde
unter dem Aspekt der zeitgemäßen Anforderungen an das Arbeitsfeld von Fachwirt/innen
in der ambulanten Versorgung im Rahmen ihrer Führungsrolle verändert.
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• Die Inhalte des Moduls 8 „Risikopatientinnen und Patienten sowie Notfallmanagement“
wurden in der Schwerpunktsetzung neu akzentuiert.

• Die Wahlteilanerkennung wurde um die Möglichkeit erweitert, neben den medizinischen
Themenfeldern auch Lehrgänge nach curricularen Vorgaben der Bundesärztekammer
und/oder der Ärztekammern, deren Spezialisierung auf handlungsübergreifende Aufga-
benbereiche in der ambulanten Versorgung ausgerichtet sind, anzuerkennen.

Alle geplanten Änderungen sind zudem in der beigefügten Synopse - Anlage 2 - dargestellt. 

Die neue Fortbildungsprüfungsordnung soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten. 

Der Vorstand der Sächsische Landesärztekammer hat der Neufassung zugestimmt. Dem Berufs-
bildungsausschuss „Medizinische Fachangestellte“ wird diese zur Beratung in der nächsten Sit-
zung vorgelegt. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt als Aufsichtsbehörde wurde um Vorabgenehmigung gebeten. 

Die Kammerversammlung der Sächsischen Landesärztekammer wird gebeten, die Satzung in der 
vorgelegten Fassung zu bestätigen. 

Dresden, 15. November 2023 

Erik Bodendieck  Dr. med. Michael Nitschke-Bertaud 
Präsident  Schriftführer 



Fortbildungsprüfungsordnung 
Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung 

(Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante medizinische Versorgung) 

Vom … 

Aufgrund 

- von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 des Sächsischen Heilberufekammergesetzes vom 5. Juli 2023 (Sächs-
GVBl. S. 559), 

- von § 71 Abs. 6 i. V. m. §§ 1 Abs. 4, 54, 56 Abs. 1, 47 Abs. 1 und § 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 
(BGBl. I S. 920), das zuletzt durch Artikel 10a des Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
217) geändert worden ist,  

- der Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung zur Musterprü-
fungsordnung für Fortbildungsprüfungen gem. § 56 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1, Abs. 3-
5 BBiG vom 27. Juni 2008 (Bundesanzeiger Nr. 129/2008) in der jeweils geltenden Fassung, 

- der Verordnung über die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten/zur Medizini-
schen Fachangestellten vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 1097), 

- des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses „Medizinische Fachangestellte“ im Freistaat 
Sachsen vom ... November 2023, 

hat die Kammerversammlung der Sächsischen Landesärztekammer am 15. November 2023 die fol-
gende Ordnung der Sächsischen Landesärztekammer für die Fortbildung und Prüfung zum Fach-
wirt/in für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante medi-
zinische Versorgung) beschlossen*: 

* Die in dieser Fortbildungsprüfungsordnung verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen
beziehen sich auf alle Geschlechter.
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Präambel 
 
Mit der Aufstiegsfortbildung zur Fachwirtin nach dem Berufsbildungsgesetz qualifizieren sich Medi-
zinische Fachangestellte in den Bereichen Praxismanagement, Teamführung und Medizin. Ziel dieser 
höherqualifizierenden Berufsbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung (Geprüf-
te Berufsspezialistin für ambulante medizinische Versorgung) ist es, Medizinische Fachangestellte 
beruflich weiter zu qualifizieren. Die Fachwirtin (Geprüfte Berufsspezialistin) für ambulante medizini-
sche Versorgung soll in leitender Position im Team der niedergelassenen Ärztin oder anderer ambu-
lanter Versorgungseinrichtungen anspruchsvolle und/oder spezialisierte Aufgaben in den Bereichen 
Medizin, Praxis- und Teamführung wahrnehmen. Die Fachwirtin bzw. Geprüfte Berufsspezialistin für 
ambulante medizinische Versorgung soll darüber hinaus weiterführende Handlungskompetenzen in 
mindestens einem spezialisierenden Arbeitsfeld nachweisen, um die Ärztin qualifiziert zu unterstüt-
zen. Diese themenbezogene Spezialisierung wird durch die Absolvierung unterschiedlicher Speziali-
sierungslehrgänge (Wahlteil/Wahlteile), z. B. nach Vorgabe der Musterfortbildungscurricula der Bun-
desärztekammer oder der Fortbildungscurricula der Ärztekammern, erworben. 
 

 
I. Abschnitt 

Fortbildung mit Prüfung 
 
 

§ 1 
Ziel der Fortbildung und Prüfung 

 
(1) Ziel der Fortbildung zur geprüften Fachwirtin (Geprüfte Berufsspezialistin) für ambulante medizi-
nische Versorgung ist es, durch Erweiterung und Vertiefung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten einer Medizinischen Fachangestellten und durch den Erwerb besonderer Handlungskompe-
tenzen in mindestens einem medizinischen Arbeitsfeld, in einem anderen oder umfassenderen Tätig-
keitsbereich in erweiterter Verantwortung tätig werden zu können. 
 
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, dass die notwendigen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten vorhanden sind, um in einem anderen oder umfassenderen Tätigkeitsbereich in erweiterter Ver-
antwortung tätig werden zu können. Die Qualifikation umfasst insbesondere die Befähigung, das 
Praxisteam anzuleiten und zu motivieren, Qualitätsmanagementprozesse zu gestalten, die Ausbil-
dung von Medizinischen Fachangestellten durchzuführen, eigenverantwortlich organisatorische und 
betriebswirtschaftliche Aufgaben und Fragestellungen zu bearbeiten, Informations- und Kommuni-
kationstechnologien unter Berücksichtigung des Datenschutzes anzuwenden, Prozesse und Arbeits-
abläufe unter Beachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu gestalten, gesundheitliche Risi-
ken zu erkennen sowie Notfallsituation zu erfassen und entsprechend zu handeln. Die Sächsische 
Landesärztekammer führt die Prüfung nach Maßgabe nachfolgender Vorschriften durch.  
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§ 2 
Bezeichnung des Abschlusses 

 
Die erfolgreich abgeschlossene Prüfung des Pflichtteils vor der Sächsischen Landesärztekammer 
führt in Verbindung mit dem mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossenen Wahlteil gemäß § 4 zu 
dem Abschluss „Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte Berufsspezialistin für 
ambulante medizinische Versorgung)“. 

 
II. Abschnitt 

Vorbereitung der Prüfung 
 

§ 3 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung/zu einer Teilprüfung 

 
(1) Zur Prüfung/zu einer Teilprüfung ist durch die Sächsische Landesärztekammer zuzulassen, wer 
Folgendes nachweist: 

a) eine mit Erfolg vor einer Ärztekammer abgelegte Abschlussprüfung als Medizinische Fachan-
gestellte  

oder 
b) einen vergleichbaren dreijährigen, anerkannten und erfolgreich abgeschlossenen medizini-

schen Fachberuf mit anschließender mindestens dreijähriger Berufserfahrung in der Tätigkeit 
als Medizinische Fachangestellte  

sowie 
 c) eine hinreichende Teilnahme an der Fortbildung in den zu prüfenden Modulen  
 d) die Absolvierung von Lernphasen im Umfang von mindestens 400 Zeitstunden für den Erwerb 

der für die Erreichung des Fortbildungsziels notwendigen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fä-
higkeiten  

und 
 e) wer im Bereich der Sächsischen Landesärztekammer: 

1. in einem Arbeitsverhältnis steht oder 
2. ihren Wohnsitz hat oder 
3. an einer Maßnahme der Fortbildung gemäß § 4 Absatz 1 teilgenommen hat. 

 
(2)  Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung/zu einer Teilprüfung ist nach den von der Sächsischen 
Landesärztekammer bestimmten Fristen und formellen Vorgaben zu stellen. 
 
(3) Dem Antrag sind folgende Dokumente beizufügen: 
 a) Prüfungszeugnis über die erfolgreiche Abschlussprüfung zur Medizinischen Fachangestellten 

nach Absatz 1a)  
oder 
 b) Prüfungszeugnis eines Abschlusses in einem anderen medizinischen Fachberuf und einen 

Nachweis über die anschließende mindestens dreijährige Berufserfahrung in der Tätigkeit als 
Medizinische Fachangestellte nach Absatz 1b), 

sowie 
c) Bescheinigungen über die hinreichende Teilnahme an der Fortbildung nach Absatz 1c) 

sowie 
d) Selbsterklärung über die Absolvierung von Lernphasen im Umfang von mindestens 400 Zeit-

stunden für den Erwerb der für die Erreichung des Fortbildungsziels notwendigen Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach Absatz 1d).  
 

(4) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland werden bei Vorlage 
entsprechender Zeugnisse und Nachweise, denen eine Kopie der Übersetzung durch eine staatlich 
vereidigte Übersetzerin beigefügt ist, berücksichtigt. 
 



 5 

(5) Die Gleichwertigkeit eines anderen beruflichen Abschlusses oder ausländischen Bildungsab-
schlusses mit dem der Medizinischen Fachangestellten wird auf Antrag festgestellt.  
 

§ 4 
Dauer und Gliederung der Fortbildung 

 
(1) Die Fortbildung umfasst insgesamt 510 Zeitstunden. Sie gliedert sich in einen Pflichtteil von 420 
Zeitstunden, dessen Inhalte Gegenstand der Prüfung nach dieser Prüfungsordnung sind und in einen 
Wahlteil von mindestens 90 Zeitstunden. 
 
(2) Der Lernumfang des Pflichtteils verteilt sich auf unterschiedliche Lernformen, die für den Erwerb 
der zu erreichenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten aufgebracht werden müssen:  

1. Systematische Fortbildung und didaktisch angeleitetes Lernen (Fortbildungseinheiten in Prä-
senz und/oder hybriden Formaten) von mindestens 240 Zeitstunden. 

2. Selbstgesteuertes und -organisiertes Lernen, insb. Vor- und Nachbereitung des angeleiteten 
Lernens, in einem Umfang von mindestens 140 Zeitstunden. 

3. Lernen im Arbeitsprozess, insb. im Rahmen der Erstellung einer Projektarbeit, bei der die 
während der Fortbildung erlernten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gefestigt wer-
den. Der Zeitaufwand für die Erstellung der Projektarbeit wird mit 40 Zeitstunden bewertet. 
 

(3) Eine Fortbildungseinheit des Wahlteils soll mindestens 30 Zeitstunden umfassen. Der Wahlteil 
beinhaltet von der Sächsischen Landesärztekammer anerkannte Qualifizierungsmaßnahmen, insbe-
sondere in medizinischen Schwerpunktbereichen. 
 
(4) Über die Anerkennung von Qualifizierungsmaßnahmen des Pflicht- und Wahlteils entscheidet die 
Sächsische Landesärztekammer. 
 
(5) Die in der höherqualifizierenden Berufsbildung zu erwerbenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Pflichtteils werden in einzelnen Modulen nach Maßgabe des jeweils geltenden Rah-
mencurriculums der Bundesärztekammer vermittelt, die von den Fortbildungsteilnehmenden inner-
halb von drei Jahren absolviert werden sollen. 
 
(6) Die Absolvierung von Fortbildungseinheiten des Wahlteils soll nicht länger als drei Jahre vor oder 
nach Absolvierung des Pflichtteils erfolgen. Im Falle einer Förderung nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG) sind die dort angegebenen Fristen zu beachten. 
 

§ 5a 
Inhalte der Fortbildung und der Prüfung im Pflichtteil 

 
 
(1) Die Prüfung besteht aus zwei selbstständigen Prüfungsteilen. Sie gliedert sich in einen schriftli-
chen und einen praktisch-mündlichen Prüfungsteil. Der schriftliche Prüfungsteil umfasst acht Teil-
prüfungen/Modulprüfungen, jeweils eine für die in Absatz 2 näher bezeichneten Module. Der prak-
tisch mündliche Prüfungsteil umfasst eine handlungsfeldübergreifende Projektarbeit und ein die Pro-
jektarbeit berücksichtigendes Fachgespräch. 
 
(2) Die Fortbildung und Prüfung gliedern sich in folgende Module: 

1. Lern- und Arbeitsmethodik, 
2. Kommunikation und Teamführung, 
3. Qualitätsmanagement, 
4. Durchführung der Ausbildung, 
5. Betriebswirtschaftliche Praxisführung, 
6. Informations- und Kommunikationstechnologien, 
7. Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
8. Risikopatientinnen sowie Notfallmanagement. 
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(3) Teilprüfung/Modulprüfung Lern- und Arbeitsmethodik:  
Die Prüfungsteilnehmerin soll in der Lage sein, Strategien, Methoden und Medien des Lernens für den 
selbstgesteuerten Lernprozess und zur Selbstkontrolle zu nutzen sowie im Rahmen der Personal-
führung anzuwenden. Präsentations- und Visualisierungsmedien sollen zur Prüfungsvorbereitung 
angewendet und als Medium zur Förderung des Informationsmanagements im beruflichen Kontext 
genutzt werden. Sie erkennt Verbesserungspotentiale in Handlungsabläufen und kann diese in ihrer 
Dimension als Projekt erkennen und umsetzen. 
 
(4) Teilprüfung/Modulprüfung Kommunikation und Teamführung: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll nachweisen, dass sie zu einer sensiblen, angemessenen und zielfüh-
renden Gesprächsführung als Mitarbeiterin in einer Führungsrolle in der Lage ist. Dabei soll sie die 
Grundlagen und Techniken der Kommunikation und Interaktion nutzen, um Mitarbeitende in ihren 
spezifischen Problem- und Interessenslagen wahrzunehmen und so im beruflichen Kontext zu moti-
vieren und zu fördern. Sie soll Gruppengespräche moderieren, Visualisierungsmedien sachgerecht 
anwenden und Gesprächsergebnisse sowie Vereinbarungen angemessen kommunizieren. Dem tech-
nischen Entwicklungsstand und den betrieblichen Anforderungen entsprechend, sollen Kommunika-
tionsmedien fach- und sachgerecht angewendet werden. In der Personalplanung sollen aufbau- und 
ablauforganisatorische Regelungen beachtet und kontrolliert werden. 
 
(5) Teilprüfung/Modulprüfung Qualitätsmanagement: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll in der Lage sein, bei der Einführung, Durchführung, Kontrolle und Eva-
luation von Qualitätsmanagementsystemen und -prozessen gestaltend mitzuwirken. Im Sinne eines 
permanenten Qualitätsentwicklungsprozesses wirkt sie durch entsprechende Methoden auf die Er-
reichung von Qualitätszielen und Qualitätsbewusstsein bei den Mitarbeitenden hin. Unter Verant-
wortung der Ärztin setzt sie Qualitätsinstrumente, -verfahren und -techniken planvoll ein, führt 
Maßnahmen durch und optimiert sie patienten- und mitarbeiterorientiert. 
 
(6) Teilprüfung/Modulprüfung Durchführung der Ausbildung: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll nachweisen, dass sie auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen die Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten planen, durchführen und kontrollieren 
kann. Sie vermittelt Ausbildungsinhalte, leitet die Auszubildenden an, berät und motiviert sie. Sie 
wendet dabei Kenntnisse der Entwicklungs- und der Lernpsychologie sowie der Berufs- und Ar-
beitspädagogik an. 
 
(7) Teilprüfung/Modulprüfung Betriebswirtschaftliche Praxisführung: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll nachweisen, dass sie betriebliche Abläufe unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten planen, organisieren und überwachen kann. Sie gestaltet Arbeitsprozesse und Organi-
sationsstrukturen durch einen zielgerichteten und effizienten Einsatz von Ressourcen. Sie bewertet 
Einnahmen und Kosten unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und wirkt bei der Überwa-
chung und Durchführung des Zahlungsverkehrs mit. Sie bewirtschaftet den Praxisbedarf ökonomisch 
und kennt unterschiedliche Vertragsformen. Sie plant marketingorientierte Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung der besonderen, branchenspezifischen Vorgaben und setzt diese in der Praxis um.  
 
(8) Teilprüfung/Modulprüfung Informations- und Kommunikationstechnologien: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll in der Lage sein, bei der Hard- und Softwareplanung mitzuwirken, In-
formations- und Datenverarbeitungsprozesse in die betriebliche Ablauforganisation zu integrieren 
und effizient anwenden zu können. Sie setzt Informations- und Kommunikationstechniken in allen 
Funktionalitäten ein und kommuniziert mit internen und externen Partnern. Dabei setzt sie fachkun-
dig die Bestimmungen des Datenschutzes und der Datensicherheit um. 
 
(9) Teilprüfung/Modulprüfung Arbeits- und Gesundheitsschutz: 
Die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass sie wesentliche rechtliche Grundlagen des Arbeitsschut-
zes sowie der gesundheitlichen Prävention für die Beschäftigten kennt und auf die betrieblichen An-
forderungen übertragen kann. Verfahren zum Arbeitsschutz kann sie planen und in der Umsetzung 
organisieren sowie im Rahmen ihrer Führungsaufgabe das betriebliche Gesundheits- und Eingliede-
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rungsmanagement begleiten. Sie wendet hierbei Instrumente der Qualitätssicherung an, pflegt das 
praxisinterne Qualitätsmanagementsystem und kann administrative Verwaltungsaufgaben in der 
Personalaktenführung übernehmen. Sie plant, organisiert und überprüft die Umsetzung der Maß-
nahmen zur Verhinderung und Vermeidung von Infektionen und Unfällen bei Beschäftigten, Patien-
tinnen sowie Dritten. 
 
(10) Teilprüfung/Modulprüfung Risikopatientinnen sowie Notfallmanagement: 
Die Prüfungsteilnehmerin ist in der Lage, gesundheitliche Risiken zu erkennen sowie Laborwerte ein-
zuschätzen und an die Ärztin weiterzuleiten. Sie sichert den Informationsfluss und organisiert die 
notwendigen Rahmenbedingungen in der Gesundheitseinrichtung. Sie begleitet spezifische Patien-
tengruppen kontinuierlich bei der Einhaltung ärztlich verordneter Maßnahmen und beachtet dabei 
insbesondere soziale und kulturelle Besonderheiten. Sie ist in der Lage, notfallmedizinische Situatio-
nen zu erkennen und Maßnahmen im Rahmen des Notfallmanagements einzuleiten. Sie organisiert 
den ständigen Kompetenzerhalt aller nichtärztlichen Mitarbeitenden. 
 
(11)  Die Lerninhalte sind im Rahmencurriculum der Bundesärztekammer für die Fachwirtin für am-
bulante medizinische Versorgung (Geprüfte Berufsspezialistin für ambulante medizinische Versor-
gung) festgelegt. 
 

§ 5b  
Voraussetzungen zur Anerkennung des Wahlteils 

 
(1) Über die Anerkennung der absolvierten Spezialisierungslehrgänge von mindestens 40 Unter-
richtseinheiten für den insgesamt 120 Unterrichtseinheiten umfassenden Wahlteil entscheidet die 
Sächsische Landesärztekammer.  
 
(2) Die Lernerfolgskontrolle des Wahlteils muss sicherstellen, dass die geforderten Handlungskom-
petenzen gemäß den Vorgaben des anzuerkennenden Spezialisierungslehrgangs erlangt wurden.  

 
§ 6 

Prüfungstermin 
 
(1) Die Sächsische Landesärztekammer legt die Prüfungstermine fest.  
  
(2) Die Sächsische Landesärztekammer gibt die Prüfungstermine einschließlich der Anmeldefristen 
frühzeitig, spätestens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist, bekannt.  
 
(3) Werden für schriftlich durchzuführende Teilprüfungen/Modulprüfungen einheitliche überregionale 
Aufgaben verwendet, sind überregional abgestimmte Prüfungstage anzusetzen. 
 

§ 7  
Befreiung von vergleichbaren schriftlichen Teilprüfungen/Modulprüfungen 

 
(1) Die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von schriftlichen Teilprüfungen/einzelnen Modulprüfun-
gen durch die Sächsische Landesärztekammer zu befreien, wenn sie eine andere vergleichbare Prü-
fung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatli-
chen Prüfungsausschuss oder einer anderen zuständigen Stelle erfolgreich abgelegt hat und die An-
meldung zur Prüfung/zu einer Teilprüfung innerhalb von zehn Jahren nach Bekanntgabe des Beste-
hens der anderen Prüfung erfolgt. 
 
(2) Anträge auf Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen/einzelnen Modulprüfungen sind zusammen 
mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der Sächsischen Landesärztekammer zu stellen. Die Nach-
weise über Befreiungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind im Original oder in beglaubigter Abschrift 
beizufügen. 
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§ 8 
Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge 

 
(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen/einzelnen Modulprü-
fungen entscheidet die Sächsische Landesärztekammer. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen 
oder die Befreiungsgründe nicht für gegeben, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von schriftlichen Teilprüfun-
gen/einzelnen Modulprüfungen sind der Antragstellerin rechtzeitig unter Angabe des Prüfungster-
mins und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Menschen mit Be-
hinderungen sind auf die Möglichkeit eines Nachteilsausgleiches nach § 24 hinzuweisen.  
 
(3) Die Zulassung zu und die Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen/einzelnen Modulprüfungen 
können von der Sächsischen Landesärztekammer bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
zurückgenommen werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falscher Angaben ausge-
sprochen wurden. 
 

§ 9 
Prüfungsgebühr 

 
Für die Teilnahme an der Prüfung/einer Teilprüfung wird eine Prüfungsgebühr erhoben, die von der 
Prüfungsteilnehmerin an die Sächsische Landesärztekammer zu entrichten ist. Die Höhe der Prü-
fungsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenordnung der Sächsischen Landesärztekammer in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 

III. Abschnitt 
Prüfungsausschuss 

 
§ 10 

Errichtung 
 
(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fortbildung errichtet die Sächsi-
sche Landesärztekammer Prüfungsausschüsse. 
 
(2) Zur Vorbereitung von Beschlüssen des Vorstands über Widersprüche gegen Entscheidungen der 
Sächsischen Landesärztekammer kann ein Widerspruchsausschuss gebildet werden.  
 

§ 11 
Zusammensetzung und Berufung 

 
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die 
Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen unabhängig und 
nicht an Weisungen gebunden. 
 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder Ärzte als Beauftragte der Arbeitgeber und Medi-
zinische Fachangestellte (Arzthelferinnen) als Beauftragte der Arbeitnehmer sowie mindestens eine 
Person, die als Lehrkraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen tätig ist, an. 
 
(3) Die Mitglieder werden von der Sächsischen Landesärztekammer für eine einheitliche Periode, 
längstens für fünf Jahre berufen. 
 
(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bereich der Sächsischen Lan-
desärztekammer bestehenden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitneh-
mern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen. 
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(5) Lehrkräfte aus dem beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen werden im Einvernehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle vorgeschlagen. Soweit es sich um Lehr-
kräfte von Fortbildungseinrichtungen handelt, werden diese von den Fortbildungseinrichtungen vor-
geschlagen. 
 
(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der Sächsischen 
Landesärztekammer gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft diese insoweit nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 
 
(7) Die Mitglieder können nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund ab-
berufen werden. 
 
(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 1 bis 7 gelten für sie entsprechend. 
 
(9) Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschä-
digung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Hö-
he von der Sächsischen Landesärztekammer mit Genehmigung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Aufsichtsbehörde) festgesetzt wird.  
 

§ 12 
Ausschluss von der Mitwirkung 

 
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsteilnehmerin nicht mitwirken. An-
gehörige im Sinne des Satz 1 sind: 
1. Verlobte, 
2. Ehegatten, 
3. eingetragene Lebenspartner, 
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
5. Geschwister, 
6. Kinder der Geschwister, 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
8. Geschwister der Eltern, 
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis, mit häuslicher Gemein-
schaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 
 
(2) Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn: 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder die Lebenspart-
nerschaft nicht mehr besteht;  
2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch Annahme als 
Kind erloschen ist; 
3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen wei-
terhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 
 
(3) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zwei-
fel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der Sächsischen Landesärztekam-
mer mitzuteilen; während der Prüfung ist dies dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Die Entschei-
dung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Sächsische Landesärztekammer, während 
der Prüfung der Prüfungsausschuss. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. 
Personen, über deren Ausschluss zu entscheiden ist, dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung 
nicht zugegen sein.  
 
(4) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung des Prü-
fungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines solchen 
Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der Sächsischen Landesärztekammer mitzutei-
len, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 3 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
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(5) Personen, die gegenüber der Prüfungsteilnehmerin Arbeitgeberfunktionen innehaben, sollen, so-
weit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken. 
 
(6) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschus-
ses nicht möglich ist, kann die Sächsische Landesärztekammer die Durchführung der Prüfung einer 
anderen Ärztekammer übertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung 
aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 
 

§ 13 
Vorsitz, Abstimmung 

 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mitglied, das 
den Vorsitz stellvertretend übernimmt.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag. 
  

§ 14 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Geschäftsführung der Prüfungsausschüsse liegt im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss 
bei der Sächsischen Landesärztekammer. Einladungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung der Prüfung, Protokollführung sowie Durchführung der Beschlüsse erfolgen im Einvernehmen 
mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses. 
 
(2) Zu den Sitzungen sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglie-
der werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so 
soll es dies unverzüglich der Sächsischen Landesärztekammer mitteilen. Für ein verhindertes Mit-
glied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll. 
 
(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der Protokollführung und dem Vorsitz zu unterzeichnen.  

 
§ 15 

Verschwiegenheit 
 
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber dem Berufsbildungsaus-
schuss, haben die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und sonstige mit der Prüfung befassten Per-
sonen sowie gegebenenfalls zugelassene Gäste über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit ge-
genüber Dritten zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Sächsischen Landesärzte-
kammer. 
  

IV. Abschnitt 
Durchführung der Prüfung 

 
§ 16 

Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 
 
(1) Gegenstand der Fortbildungsprüfung ist der Nachweis von Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähig-
keiten, die durch die höherqualifizierende Berufsbildung nach den §§ 4 und 5 zur/zum Fachwirt/in 
für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante medizinische 
Versorgung) erworben wurden. 
 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 
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§ 17 
Gliederung der Prüfung, Prüfungsverfahren 

 
(1) Die Prüfung besteht aus zwei selbständigen Prüfungsteilen, einem schriftlichen und einem prak-
tisch-mündlichen Prüfungsteil. 
 
(2) Der schriftliche Prüfungsteil erstreckt sich auf die in § 5a Absatz 2 genannten Module und kann in 
Teilprüfungen/Modulprüfungen erfolgen. Diese können auch im Antwortauswahlverfahren (Multiple 
Choice) stattfinden. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die in der schriftlichen Prüfung zu ver-
wendenden Fragen, dabei können Vorschläge von Prüfungsfragen von Dozenten berücksichtigt wer-
den. Die Prüfungsdauer beträgt mindestens 30, höchstens 45 Minuten pro Teilprüfung/ Modulprü-
fung. 
 
(3) Der praktisch-mündliche Prüfungsteil besteht aus einer handlungsfeldübergreifenden Projektar-
beit und einem die Projektarbeit berücksichtigenden Fachgespräch. 
 
(4) In einer handlungsfeldübergreifenden Projektarbeit soll die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, 
dass sie eine komplexe Problemstellung der Gesundheitseinrichtung erfassen, darstellen, beurteilen 
und lösen kann. Die Themenstellung kann alle in § 5a Absatz 2 genannten Module umfassen, muss 
aber mindestens zwei Prüfungsbereiche zuzüglich Lern- und Arbeitsmethodik verbinden. Das Thema 
der Projektarbeit wird vom Prüfungsausschuss festgelegt. Die Projektarbeit ist als schriftliche Arbeit 
anzufertigen. 
  
(5) Auf der Grundlage der Projektarbeit soll die Prüfungsteilnehmerin in einem Fachgespräch nach-
weisen, dass sie in der Lage ist, ihre Handlungskompetenzen in praxisbezogenen Situationen anzu-
wenden und sachgerechte Lösungen zu erarbeiten. Daneben werden auch vertiefende und erweiterte 
Fragestellungen aus anderen Handlungs- und Kompetenzfeldern einbezogen. Das Fachgespräch soll 
höchstens 60 Minuten dauern. 
 

§ 18 
Prüfungsaufgaben 

 
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforderungen die Prüfungs-
aufgaben. 
 
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der Sächsischen Landesärzte-
kammer erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern 
diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entsprechend  
§ 11 zusammengesetzt sind und die Sächsische Landesärztekammer die Übernahme beschlossen 
hat. 
 

 
§ 19 

Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
Die Prüfungsteile sind nicht öffentlich. Vertreter der Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Aufsichtsbehörde), der Sächsischen Landesärztekammer so-
wie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses können anwesend sein. Der Prüfungsausschuss 
kann im Einvernehmen mit der Sächsischen Landesärztekammer andere Personen als Gäste zulas-
sen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
beteiligt sein. 
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§ 20 
Leitung, Aufsicht und Niederschrift  

 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom Prüfungsausschuss abgenommen. 
 
(2) Die Sächsische Landesärztekammer regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die 
Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit er-
laubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden.  
 
(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der Prüfungsteilnehmerin ausdrücklich gegenüber 
der Aufsicht oder dem Vorsitz gerügt werden. Entstehen durch die Störungen erhebliche Beeinträch-
tigungen, entscheidet der Prüfungsausschuss über Art und Umfang von geeigneten Ausgleichsmaß-
nahmen. Bei der Durchführung des schriftlichen Prüfungsteils kann die Aufsichtsführung über die 
Gewährung einer Zeitverlängerung entscheiden. 
 
(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
 

§ 21 
Ausweispflicht und Belehrung 

 
Die Prüfungsteilnehmerin hat sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der Aufsichtsführung über ihre 
Person auszuweisen und zu versichern, dass sie sich gesundheitlich in der Lage fühlt, an der Prüfung 
teilzunehmen. Sie ist vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende 
Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, Ordnungsverstö-
ßen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren. Der Prüfungsausschuss oder die Aufsichtsführung 
hat unmittelbar vor Prüfungsbeginn die Prüfungsfähigkeit der Prüfungsteilnehmerin durch mündli-
che Befragung festzustellen.  
 

§ 22 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

 
(1) Wird während des schriftlichen Prüfungsteils festgestellt, dass die Prüfungsteilnehmerin das Prü-
fungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel beeinflusst oder Bei-
hilfe zu einer Täuschung leistet, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu 
protokollieren. Die Prüfungsteilnehmerin setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entscheidung des Prü-
fungsausschusses über die Täuschungshandlung fort. Wird im Rahmen des praktisch-mündlichen 
Prüfungsteils eine Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel festgestellt, ist der 
Sachverhalt von dem zuständigen Prüfungsausschuss zu protokollieren. 
 
(2) Liegt eine Handlung nach Absatz 1 vor, ist die hiervon betroffene Prüfungsleistung mit „ungenü-
gend“ (= 0 Punkte) zu bewerten.  
 
(3) Stört eine Prüfungsteilnehmerin durch ihr Verhalten die Prüfung, kann sie von der Teilnahme aus-
geschlossen werden. Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung getroffen werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für die Prüfungsteilnehmerin hat der Prüfungsaus-
schuss unverzüglich zu treffen. Absatz 2 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Si-
cherheitsvorschriften. 
 
(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 2 und 3 ist die Prüfungsteil-
nehmerin zu hören. 
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§ 23 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

 
(1) Die Prüfungsteilnehmerin kann bis zum Beginn der Prüfung durch Erklärung zurücktreten. In die-
sem Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen. 
 
(2) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die Prüfungsteilnehmerin an der Prü-
fung nicht teil oder gibt einen Prüfungsteil nicht oder nicht rechtzeitig ab oder unterbricht die Prü-
fung, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „ungenügend" (= 0 Punkte) be-
wertet. 
 
(3) Liegt ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme oder die Unterbrechung der Prüfung seitens der 
Prüfungsteilnehmerin vor, so gilt der Prüfungsteil als nicht begonnen. Der wichtige Grund ist unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes 
erforderlich. Der Nachweis oder das Attest ist der Sächsischen Landesärztekammer binnen drei Wo-
chen beizubringen. Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes trifft der Prüfungs-
ausschuss. Sie ist der Prüfungsteilnehmerin von der Sächsischen Landesärztekammer bekanntzuge-
ben.  
 
(4) Liegt ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme oder die Unterbrechung der Prüfung vor, so kön-
nen bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt werden. Selbstständige Prü-
fungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prüfungsleis-
tung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden können. 
 

§ 24 
Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen 

 
Um eine Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, sind ihre besonderen Verhält-
nisse zu berücksichtigen und die jeweils einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. 
Dies gilt insbesondere für die zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von Prü-
fungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter. Art 
und Grad der Beeinträchtigung sind mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung nachzuweisen. 
 

V. Abschnitt 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

 
§ 25 

Bewertungsschlüssel 
 
(1) Die Prüfungsleistungen werden folgendermaßen bewertet:  
 

Punkte No-
te Note in Worten Definition 

92-100 1 sehr gut eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß  
entspricht 

81-91 2 gut eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 
67-80 3 befriedigend eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht 

50-66 4 ausreichend eine Leistung, die zwar Mängel aufweist,  
aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht   

30-49 5 mangelhaft 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht,  
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse  
noch vorhanden sind   

0-29 6 ungenügend eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht  
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen 
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(2) Bei Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren hat die Prüfungsteilnehmerin anzugeben, wel-
che der mit den Aufgaben vorgelegten Antworten sie für zutreffend hält. Dabei werden allen Prü-
fungsteilnehmerinnen eines Prüfungsdurchganges dieselben Prüfungsaufgaben gestellt. Bei der 
Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt wer-
den. Die Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob 
sie gemessen an den Anforderungen der zu prüfenden Themenbereiche fehlerhaft sind. Ergibt diese 
Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der Aufgaben für die Prüfung mindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung des schriftlichen Teils der Prüfung ist von dieser verminderten Zahl 
der Prüfungsaufgaben auszugehen. Sind mehr als die Hälfte der Prüfungsaufgaben fehlerhaft, ist der 
schriftliche Teil der Prüfung zu wiederholen.  

 
§ 26 

Feststellung der Prüfungsergebnisse 
 
(1) Der Prüfungsausschuss stellt das Ergebnis der selbständigen Prüfungsteile sowie die Gesamtnote 
der Prüfung fest. 
 
(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen außer Betracht, von 
denen die Prüfungsteilnehmerin befreit worden ist. 
 
(3)  Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen Stellungnahmen Drit-
ter einholen. 
 

§ 27 
Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung 

 
(1) Der Durchschnitt der Prüfungsergebnisse der einzelnen schriftlichen Teilprüfungen/Modulprü-
fungen ergibt das Ergebnis des schriftlichen Prüfungsteils. Bei ungenügenden oder mangelhaften 
Leistungen in mindestens zwei Teilprüfungen/Modulprüfungen ist der schriftliche Prüfungsteil nicht 
bestanden. 
 
(2) Der praktisch-mündliche Prüfungsteil ist bestanden, wenn die Projektarbeit mit Fachgespräch mit 
ausreichender Prüfungsleistung erbracht wurde. Die Bewertung des Fachgespräches wird gegenüber 
der Bewertung der Projektarbeit doppelt gewichtet. 
 
(3) Für die Ermittlung der Gesamtnote sind die Ergebnisse der beiden Prüfungsteile gemäß § 17 Ab-
satz 1 gleich zu gewichten. 
 
(4) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der beiden Prüfungsteile. 
 
(5) Die Ergebnisse der Modulprüfungen, der Projektarbeit und des Fachgesprächs werden in Prozent 
ausgewiesen, die Bewertung beider Prüfungsteile und die Gesamtprüfungsleistung werden als 
Schulnote im Prüfungszeugnis ausgewiesen. 
 

§ 28 
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen 

 
(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist 
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
(2) Der Prüfungsteilnehmerin soll unmittelbar nach Feststellung des Prüfungsergebnisses des prak-
tisch-mündlichen Prüfungsteils mitgeteilt werden, ob dieser „bestanden“ oder „nicht bestanden“ ist. 
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Der Prüfungsteilnehmerin ist anzubieten, dass ihr die Entscheidung seitens der Mitglieder des Prü-
fungsausschusses näher erläutert wird. 
(3) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält die Prüfungsteilnehmerin von der Sächsischen Lan-
desärztekammer einen Bescheid, bei schriftlichen Teilprüfungen/Modulprüfungen lediglich eine Er-
gebnismitteilung. 
 
(4) Nach Bestehen der gesamten Prüfung stellt die Sächsische Landesärztekammer ein Prüfungs-
zeugnis aus. 

 
§ 29 

Prüfungszeugnis und Fachwirtinnenbrief 
 
(1) Das Prüfungszeugnis enthält 
- die Bezeichnung "Zeugnis" und die Angabe der Fortbildungsregelung, 
- die Personalien der Prüfungsteilnehmerin (Name, Vorname, Geburtsdatum), 
- die Bezeichnung der Prüfungsordnung mit Datum und Fundstelle 
-  die Ergebnisse des schriftlichen und praktisch-mündlichen Prüfungsteils sowie die Note jedes 

Prüfungsteils sowie die Gesamtnote, 
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- den Verweis auf den Fachwirtinnenbrief als Dokument zum Nachweis des erfolgreichen Ab-

schlusses zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte Berufsspezialistin für 
ambulante medizinische Versorgung) 

- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des Vorsitzes des Prüfungsausschusses 
und der beauftragten Person der Sächsischen Landesärztekammer mit Siegel. 

  
(2) Dem Zeugnis und Fachwirtinnenbrief ist auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin eine englischspra-
chige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. 
 
(3) Die Prüfungsteilnehmerin erhält nach erfolgreich abgelegter Prüfung und Nachweis des abge-
schlossenen und geprüften Wahlteils den Brief „Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung 
(Geprüfte Berufsspezialistin für ambulante medizinische Versorgung)“. 
 
(4) Der Fachwirtinnenbrief enthält 
-  die Bezeichnung der Aufstiegsfortbildung „Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung 

(Geprüfte Berufsspezialistin für ambulante medizinische Versorgung)“, 
- die Bezeichnung des abgeschlossenen und geprüften Wahlteils, 
- die Angabe der Fortbildungsregelung nach Berufsbildungsgesetz,  
- die Personalien der Prüfungsteilnehmerin (Name, Vorname, Geburtsdatum),  
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften der beauftragten Person der Sächsi-

schen Landesärztekammer mit Siegel, 
-  die Zuordnung der Fortbildung gemäß des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in Stufe 5. 
 

§ 30 
Bescheid über nicht bestandene Prüfung 

 
(1) Sofern ein Prüfungsteil nicht bestanden wurde, erhält die Prüfungsteilnehmerin von der Sächsi-
schen Landesärztekammer einen Bescheid. Darin sind die Einzelbewertungen gemäß § 27 enthalten. 
 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 31 ist hinzuweisen. 
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VI. Abschnitt 
Wiederholungsprüfung 

 
§ 31 

Wiederholungsprüfung 
 
(1) Ein Prüfungsteil, der nicht bestanden wurde, kann zweimal wiederholt werden. Es gelten die in 
der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse.  
 
(2)  Hat die Prüfungsteilnehmerin bei nicht bestandener Prüfung in einem Prüfungsteil oder in ein-
zelnen Teilprüfungen/Modulprüfungen mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist sie auf 
Antrag von diesem Prüfungsteil bzw. diesen Teilprüfungen/Modulprüfungen zu befreien, sofern sie 
sich innerhalb von zwei Jahren – gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergebnisses der nicht be-
standenen Prüfung an – zur Wiederholungsprüfung anmeldet. 
 
(3)  Der Prüfungsteil und/oder die Teilprüfung/Modulprüfung können frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin (§ 6) wiederholt werden. 
 
(4)  Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung zur Prüfung finden für die Anmeldung zur 
Wiederholungsprüfung entsprechende Anwendung. Bei der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung 
sind zudem Ort und Datum der vorausgegangenen Prüfung anzugeben. 
 
(5)  Für die Durchführung der Wiederholungsprüfung sowie die Bewertung und Feststellung der Prü-
fungsergebnisse gelten die §§ 16-30 entsprechend. 
 

VII. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 32 

Einsicht und Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen 
 

(1) Auf Antrag ist der Prüfungsteilnehmerin Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren. Bean-
tragt die Prüfungsteilnehmerin die Einsichtnahme innerhalb der Frist zur Einlegung eines Rechtsbe-
helfs, so muss der Termin zur Einsicht zeitnah, d. h. vor Ablauf der Frist, ermöglicht werden. Die 
schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften 15 Jahre aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides. Der Ablauf der vorgenannten Fris-
ten wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt. 
 
(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur Archivie-
rung bleiben unberührt. 

§ 33  
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Wer die Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung vor dem 1. Januar 
2024 begonnen hat, kann diese Fortbildung nach den bis dahin geltenden Vorschriften abschließen.  
 
(2) Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 2 und die Zuordnung der Fortbildung 
gemäß des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in Stufe 5 erhält, wer: 
a) die Fortbildung erfolgreich abgeschlossen hat 
und 
b) einen Lernumfang von mindestens 400 Zeitstunden für den Erwerb der Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die Gegenstand der bis dahin geltenden Vorschriften sind, mittels Selbsterklärung 
gemäß § 3 Absatz 3 nachweist. 
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§ 34 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Prüfungsordnung tritt 1. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Ordnung der Säch-
sische Landesärztekammer für die Fortbildung und Prüfung zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambu-
lante medizinische Versorgung vom 30. Juni 2010 außer Kraft. 
 
Dresden, 15. November 2023 
 
 
 
Erik Bodendieck      Dr. med. Michael Nitschke-Bertaud 
Präsident       Schriftführer 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat mit 
Schreiben vom …………………………………., Az. ………………………………………., die Genehmigung erteilt. 
 
Die vorstehende Fortbildungsprüfungsordnung Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung 
(Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante medizinische Versorgung) wird hiermit ausgefertigt 
und gemäß § 15 Absatz 2 der Hauptsatzung bekannt gemacht. 
 
Dresden,  
 
 
 
Erik Bodendieck  
Präsident 



Sächsische Landesärztekammer                                      Anlage 2 
Assistenz der Hauptgeschäftsführung 
 

Synopse  
- Änderung der Fortbildungsprüfungsordnung Fachwirt für ambulante medizinische Versorgung - 

 
Paragraph Wortlaut (alt) Wortlaut (neu) 

 
Präambel Ziel dieser Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Ver-

sorgung ist es, der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin einen 
beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. Die Fachwirtin für ambulante medi-
zinische Versorgung soll als führende Kraft im Team des niedergelasse-
nen Arztes oder anderer ambulanter Versorgungseinrichtungen an-
spruchsvolle und/oder spezialisierte Aufgaben in den Bereichen Medizin, 
Patientenbegleitung und Koordination sowie Praxisführung wahrneh-
men. Die Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung soll darüber 
hinaus weiterführende Handlungskompetenzen in mindestens einem 
medizinischen Arbeitsfeld nachweisen, um den Arzt qualifiziert zu unter-
stützen. 
 

Mit der Aufstiegsfortbildung zur Fachwirtin nach dem Berufsbildungsge-
setz qualifizieren sich Medizinische Fachangestellte in den Bereichen 
Praxismanagement, Teamführung und Medizin. Ziel dieser höherqualifi-
zierenden Berufsbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Ver-
sorgung (Geprüfte Berufsspezialistin für ambulante medizinische Versor-
gung) ist es, Medizinische Fachangestellte beruflich weiter zu qualifizie-
ren. Die Fachwirtin (Geprüfte Berufsspezialistin) für ambulante medizini-
sche Versorgung soll in leitender Position im Team der niedergelassenen 
Ärztin oder anderer ambulanter Versorgungseinrichtungen anspruchs-
volle und/oder spezialisierte Aufgaben in den Bereichen Medizin, Praxis- 
und Teamführung wahrnehmen. Die Fachwirtin bzw. Geprüfte Berufsspe-
zialistin für ambulante medizinische Versorgung soll darüber hinaus wei-
terführende Handlungskompetenzen in mindestens einem spezialisie-
renden Arbeitsfeld nachweisen, um die Ärztin qualifiziert zu unterstützen. 
Diese themenbezogene Spezialisierung wird durch die Absolvierung un-
terschiedlicher Spezialisierungslehrgänge (Wahlteil/Wahlteile), z. B. nach 
Vorgabe der Musterfortbildungscurricula der Bundesärztekammer oder 
der Fortbildungscurricula der Ärztekammern, erworben. 
 

I. Abschnitt: Fortbildung und Prüfung 
§ 1 
Ziel der  
Fortbildung 
und Prüfung 

(1) Ziel der Fortbildung zur geprüften Fachwirtin für ambulante medizini-
sche Versorgung ist es, durch Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Erfahrungen einer Medizinischen Fachangestellten/ 
Arzthelferin, auch durch den Erwerb besonderer Handlungskompetenzen 
in mindestens einem medizinischen Arbeitsfeld in einem anderen oder 
umfassenderen Tätigkeitsbereich in erweiterter Verantwortung tätig 
werden zu können. 
2) Zum Nachweis der Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch 
die berufliche Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische 
Versorgung erworben wurden, führt die Sächsische Landesärztekammer 
Prüfungen nach Maßgabe nachfolgender Vorschriften durch. 
 

(1) Ziel der Fortbildung zur geprüften Fachwirtin (Geprüfte Berufsspezia-
listin) für ambulante medizinische Versorgung ist es, durch Erweiterung 
und Vertiefung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten einer Medi-
zinischen Fachangestellten und durch den Erwerb besonderer Hand-
lungskompetenzen in mindestens einem medizinischen Arbeitsfeld, in ei-
nem anderen oder umfassenderen Tätigkeitsbereich in erweiterter Ver-
antwortung tätig werden zu können. 
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, dass die notwendigen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sind, um in einem anderen oder 
umfassenderen Tätigkeitsbereich in erweiterter Verantwortung tätig 
werden zu können. Die Qualifikation umfasst insbesondere die Befähi-
gung, das Praxisteam anzuleiten und zu motivieren, Qualitätsmanage-
mentprozesse zu gestalten, die Ausbildung von Medizinischen Fachange-
stellten durchzuführen, eigenverantwortlich organisatorische und be-
triebswirtschaftliche Aufgaben und Fragestellungen zu bearbeiten, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien unter Berücksichtigung des 



Datenschutzes anzuwenden, Prozesse und Arbeitsabläufe unter Beach-
tung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu gestalten, gesundheitliche 
Risiken zu erkennen sowie Notfallsituation zu erfassen und entsprechend 
zu handeln. Die Sächsische Landesärztekammer führt die Prüfung nach 
Maßgabe nachfolgender Vorschriften durch.  
 

§ 2  
Bezeichnung 
des  
Abschlusses 
 

Die erfolgreich abgelegte Prüfung vor der Sächsischen Landesärztekam-
mer führt zu dem Abschluss „Fachwirt für ambulante medizinische Ver-
sorgung" bzw. „Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung". 
 

Die erfolgreich abgeschlossene Prüfung des Pflichtteils vor der Sächsi-
schen Landesärztekammer führt in Verbindung mit dem mit einer Lern-
erfolgskontrolle abgeschlossenen Wahlteil gemäß § 4 zu dem Abschluss 
„Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte Berufs-
spezialistin für ambulante medizinische Versorgung)“. 
 

II. Abschnitt: Vorbereitung der Prüfung 
§ 3 
Vorausset-
zungen für die 
Zulassung zur 
Prüfung 
 

(1) Zur Prüfung/Teilprüfung ist zuzulassen, wer  
a) eine mit Erfolg vor einer Ärztekammer abgelegte Abschlussprüfung als 
Medizinische Fachangestellte/ Arzthelferin oder einen gleichwertigen 
Abschluss oder die Berufsausbildung und Prüfung in einem anderen me-
dizinischen Fachberuf mit anschließender einschlägiger Berufserfahrung 
und angemessener Dauer in der Tätigkeit als Medizinische Fachange-
stellte/ Arzthelferin sowie 
b) die regelmäßige Teilnahme an der Fortbildung in dem/den Handlungs- 
und Kompetenzfeld/ern (Modul/en), in dem/denen die Prüfung/Teilprü-
fung abgelegt werden soll, nachweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung ist schriftlich nach 
den von der Sächsischen Landesärztekammer bestimmten Fristen und 
Vorgaben zu stellen. 
(3) Dem Antrag sind folgende Dokumente beizufügen: 
1. Zeugnis über die erfolgreiche Abschlussprüfung zur Medizinischen 
Fachangestellten/ Arzthelferin oder eines anderen Abschlusses nach 
Abs. 1a) 
2. Bescheinigung/en über die Teilnahme nach Abs. 1 b) 

(1) Zur Prüfung/zu einer Teilprüfung ist durch die Sächsische Landesärz-
tekammer zuzulassen, wer Folgendes nachweist: 
a) eine mit Erfolg vor einer Ärztekammer abgelegte Abschlussprüfung als 

Medizinische Fachangestellte  
oder 
b) einen vergleichbaren dreijährigen, anerkannten und erfolgreich abge-
schlossenen medizinischen Fachberuf mit anschließender mindestens 
dreijähriger Berufserfahrung in der Tätigkeit als Medizinische Fachange-
stellte  
sowie 
c) eine hinreichende Teilnahme an der Fortbildung in den zu prüfenden 
Modulen  
d) die Absolvierung von Lernphasen im Umfang von mindestens 400 Zeit-
stunden für den Erwerb der für die Erreichung des Fortbildungsziels not-
wendigen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten  
und 
e) wer im Bereich der Sächsischen Landesärztekammer: 
1. in einem Arbeitsverhältnis steht oder 
2. ihren Wohnsitz hat oder 
3. an einer Maßnahme der Fortbildung gemäß § 4 Absatz 1 teilgenommen 
hat. 
(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung/zu einer Teilprüfung ist nach 
den von der Sächsischen Landesärztekammer bestimmten Fristen und 
formellen Vorgaben zu stellen. 
(3) Dem Antrag sind folgende Dokumente beizufügen: 
a) Prüfungszeugnis über die erfolgreiche Abschlussprüfung zur Medizini-
schen Fachangestellten nach Absatz 1a)  
oder 



3. Nachweis der einschlägigen Berufserfahrung und angemessenen 
Dauer der Tätigkeit 
(4) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung ist die 
Sächsische Landesärztekammer, soweit in deren Bereich die Antragstel-
lerin 
a) in einem Arbeitsverhältnis steht oder 
b) ihren Wohnsitz hat oder 
c) an einer Maßnahme der Fortbildung gemäß § 4 teilgenommen hat. 
 
 
 
(5) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im 
Ausland werden bei Nachweis berücksichtigt. 
 
 
(6) Die Gleichwertigkeit eines anderen beruflichen Abschlusses mit dem 
der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin sowie mit ausländi-
schen Bildungsabschlüssen stellt auf Antrag die Sächsische Landesärz-
tekammer fest. 
(7) Über die Zulassung zur Prüfung/Teilprüfung entscheidet die Sächsi-
sche Landesärztekammer. 
 

b) Prüfungszeugnis eines Abschlusses in einem anderen medizinischen 
Fachberuf und einen Nachweis über die anschließende mindestens drei-
jährige Berufserfahrung in der Tätigkeit als Medizinische Fachangestellte 
nach Absatz 1b), 
sowie 
c) Bescheinigungen über die hinreichende Teilnahme an der Fortbildung 
nach Absatz 1c) 
sowie 
d) Selbsterklärung über die Absolvierung von Lernphasen im Umfang von 
mindestens 400 Zeitstunden für den Erwerb der für die Erreichung des 
Fortbildungsziels notwendigen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Absatz 1d).  
(4) Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im 
Ausland werden bei Vorlage entsprechender Zeugnisse und Nachweise, 
denen eine Kopie der Übersetzung durch eine staatlich vereidigte Über-
setzerin beigefügt ist, berücksichtigt. 
(5) Die Gleichwertigkeit eines anderen beruflichen Abschlusses oder aus-
ländischen Bildungsabschlusses mit dem der Medizinischen Fachange-
stellten wird auf Antrag festgestellt.  
 

§ 4 
Dauer und  
Gliederung 

(1) Die Fortbildung umfasst insgesamt mindestens 420 Unterrichtsstun-
den. 
  
 
(2) Die Fortbildung gliedert sich in einen Pflichtteil von 300 Unterrichts-
stunden, der Gegenstand der Prüfungen nach dieser Prüfungsordnung ist, 
und in einen Wahlteil von mindestens 120 Unterrichtsstunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ein Fortbildungskurs des Wahlteils soll mindestens 40 Unterrichts-
stunden umfassen. Der Wahlteil beinhaltet anerkannte Qualifizierungen 
in medizinischen Schwerpunktbereichen. 
 

(1) Die Fortbildung umfasst insgesamt 510 Zeitstunden. Sie gliedert sich 
in einen Pflichtteil von 420 Zeitstunden, dessen Inhalte Gegenstand der 
Prüfung nach dieser Prüfungsordnung sind und in einen Wahlteil von 
mindestens 90 Zeitstunden. 
(2) Der Lernumfang des Pflichtteils verteilt sich auf unterschiedliche Lern-
formen, die für den Erwerb der zu erreichenden Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten aufgebracht werden müssen:  

1. Systematische Fortbildung und didaktisch angeleitetes Lernen 
(Fortbildungseinheiten in Präsenz und/oder hybriden Formaten) 
von mindestens 240 Zeitstunden. 

2. Selbstgesteuertes und -organisiertes Lernen, insb. Vor- und 
Nachbereitung des angeleiteten Lernens, in einem Umfang von 
mindestens 140 Zeitstunden. 

3. Lernen im Arbeitsprozess, insb. im Rahmen der Erstellung einer 
Projektarbeit, bei der die während der Fortbildung erlernten Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gefestigt werden. Der Zeit-
aufwand für die Erstellung der Projektarbeit wird mit 40 Zeit-
stunden bewertet. 

(3) Eine Fortbildungseinheit des Wahlteils soll mindestens 30 Zeitstunden 
umfassen. Der Wahlteil beinhaltet von der Sächsischen Landesärztekam-
mer anerkannte Qualifizierungsmaßnahmen, insbesondere in medizini-
schen Schwerpunktbereichen. 



(4) Über die Anerkennung von Qualifizierungen innerhalb des Pflicht- und 
Wahlteiles entscheidet die Sächsische Landesärztekammer. Für Qualifi-
kationsmaßnahmen externer Anbieter innerhalb des Wahlteils muss 
vorab eine Anerkennung der Sächsischen Landesärztekammer als „zu-
ständiger Stelle" für den jeweiligen Anbieter vorliegen, damit eine Anrech-
nung für den Wahlteil erfolgen kann. 
 
(5) Die in der Fortbildung zu erwerbenden Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten des Pflichtteiles werden in einzelnen Modulen nach Maßgabe 
des jeweils geltenden Rahmencurriculums der Bundesärztekammer ver-
mittelt, die von den Fortbildungsteilnehmern innerhalb von drei Jahren 
absolviert werden sollen. 
 
(6) Die Absolvierung von Fortbildungskursen des Wahlteiles soll nicht län-
ger als drei Jahre vor oder nach Absolvierung des Pflichtteils erfolgen. Im 
Falle einer Förderung nach dem Aufstiegsförderungsgesetz (AFGB) sind 
die dort angegebenen Fristen zu beachten. 
 

(4) Über die Anerkennung von Qualifizierungsmaßnahmen des Pflicht- 
und Wahlteils entscheidet die Sächsische Landesärztekammer. 
 
 
 
 
 
(5) Die in der höherqualifizierenden Berufsbildung zu erwerbenden Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des Pflichtteils werden in einzelnen 
Modulen nach Maßgabe des jeweils geltenden Rahmencurriculums der 
Bundesärztekammer vermittelt, die von den Fortbildungsteilnehmenden 
innerhalb von drei Jahren absolviert werden sollen. 
 
(6) Die Absolvierung von Fortbildungseinheiten des Wahlteils soll nicht 
länger als drei Jahre vor oder nach Absolvierung des Pflichtteils erfolgen. 
Im Falle einer Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz (AFBG) sind die dort angegebenen Fristen zu beachten. 
 

§ 5 Inhalte der 
Fortbildung 
und der  
Prüfung 
 

 
(1) Die Fortbildung gliedert sich in die Bereiche 
a.  Lern- und Arbeitsmethodik, 
b.  Patientenbetreuung und Teamführung, 
c.  Qualitätsmanagement, 
d.  Durchführung der Ausbildung, 
e.  Betriebswirtschaftliche Praxisführung, 
f.  Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien, 
g.  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie 
h.  Betreuung von Risikopatienten und Notfallmanagement, 
die Gegenstand der Prüfung sind. 
 
 
 
 
 
 
(2) Im Prüfungsbereich Lern- und Arbeitsmethodik soll die Prüfungsteil-
nehmerin nachweisen, dass sie in der Lage ist, Strategien, Methoden und 
Medien des Lernens und der Präsentation für selbstgesteuerte, erfolgrei-
che Lernprozesse, zur Selbstkontrolle und zur Prüfungsvorbereitung, zum 
lebenslangen Kompetenzerhalt sowie in pädagogischen Anwendungssi-
tuationen zu nutzen. 
 
 
 

§ 5a 
(1) Die Prüfung besteht aus zwei selbstständigen Prüfungsteilen. Sie glie-
dert sich in einen schriftlichen und einen praktisch-mündlichen Prüfungs-
teil. Der schriftliche Prüfungsteil umfasst acht Teilprüfungen/Modulprü-
fungen, jeweils eine für die in Absatz 2 näher bezeichneten Module. Der 
praktisch mündliche Prüfungsteil umfasst eine handlungsfeldübergrei-
fende Projektarbeit und ein die Projektarbeit berücksichtigendes Fachge-
spräch. 
(2) Die Fortbildung und Prüfung gliedern sich in folgende Module: 

1. Lern- und Arbeitsmethodik, 
2. Kommunikation und Teamführung, 
3. Qualitätsmanagement, 
4. Durchführung der Ausbildung, 
5. Betriebswirtschaftliche Praxisführung, 
6. Informations- und Kommunikationstechnologien, 
7. Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 
8. Risikopatientinnen sowie Notfallmanagement. 

(3) Teilprüfung/Modulprüfung Lern- und Arbeitsmethodik:  
Die Prüfungsteilnehmerin soll in der Lage sein, Strategien, Methoden und 
Medien des Lernens für den selbstgesteuerten Lernprozess und zur 
Selbstkontrolle zu nutzen sowie im Rahmen der Personalführung anzu-
wenden. Präsentations- und Visualisierungsmedien sollen zur Prüfungs-
vorbereitung angewendet und als Medium zur Förderung des Informati-
onsmanagements im beruflichen Kontext genutzt werden. Sie erkennt 
Verbesserungspotentiale in Handlungsabläufen und kann diese in ihrer 
Dimension als Projekt erkennen und umsetzen. 
(4) Teilprüfung/Modulprüfung Kommunikation und Teamführung: 



(3) Im Prüfungsbereich Patientenbetreuung und Teamführung soll die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass sie zu einer sensiblen und effek-
tiven Gesprächsführung mit Patienten und Mitarbeitern in der Lage ist. 
Dabei soll sie die Grundlagen und Techniken der Kommunikation und In-
teraktion sowie der Wahrnehmung und Motivation nutzen und Patienten 
und Mitarbeiter in ihren spezifischen Problemen und Interessenslagen 
sowie sozialen Kontexten wahrnehmen. Sie motiviert insbesondere Pati-
enten durch individuelle Ansprache oder im Rahmen von Gruppenschu-
lungen zur kontinuierlichen Mitwirkung im Behandlungsprozess. Sie setzt 
die wichtigsten Methoden und Techniken zur erfolgsorientierten Anlei-
tung von Mitarbeitern und zur Teamentwicklung ein. 
 
 
(4) Im Prüfungsbereich Qualitätsmanagement soll die Prüfungsteilneh-
merin nachweisen, dass sie bei der Einführung, Durchführung, Kontrolle 
und Evaluation von Qualitätsmanagementsystemen und -prozessen ge-
staltend mitwirkt. Im Sinne eines permanenten Qualitätsentwicklungs-
prozesses wirkt sie durch entsprechende Methoden auf die Erreichung 
von Qualitätszielen und Qualitätsbewusstsein bei den Mitarbeitern hin. 
Unter Verantwortung des Arztes setzt sie Qualitätsinstrumente, -verfah-
ren und -techniken planvoll ein, führt Maßnahmen durch und optimiert 
sie patienten- und mitarbeiterorientiert. 
(5) Im Prüfungsbereich Durchführung der Ausbildung soll die Prüfungs-
teilnehmerin nachweisen, dass sie auf der Grundlage der rechtlichen Rah-
menbedingungen die Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten 
planen, durchführen und kontrollieren kann. Sie vermittelt Ausbildungs-
inhalte, leitet die Auszubildenden an, berät und motiviert sie. Sie wendet 
dabei Kenntnisse der Entwicklungs- und der Lernpsychologie sowie der 
Berufs- und Arbeitspädagogik an. 
(6) Im Prüfungsbereich Betriebswirtschaftliche Praxisführung soll die Prü-
fungsteilnehmerin nachweisen, dass sie betriebliche Abläufe unter öko-
nomischen Gesichtspunkten planen, organisieren und überwachen kann. 
Sie gestaltet Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen durch einen 
zielgerichteten und effizienten Ressourceneinsatz. Sie setzt marketing-
orientierte Maßnahmen zum Zwecke der Weiterentwicklung von Unter-
nehmenszielen ein. Mit Betriebsmitteln und Materialien geht sie unter 
Beachtung logistischer und ökologischer Gesichtspunkte effizient um. 
 
 
 
(7) Im Prüfungsbereich Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologien soll die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass sie bei der 
Hard- und Softwareplanung mitwirkt, diese in die betriebliche Ablaufor-
ganisation integriert und effizient anwenden kann. Sie setzt Informa-
tions- und Kommunikationstechniken in allen Funktionalitäten ein und 

Die Prüfungsteilnehmerin soll nachweisen, dass sie zu einer sensiblen, 
angemessenen und zielführenden Gesprächsführung als Mitarbeiterin in 
einer Führungsrolle in der Lage ist. Dabei soll sie die Grundlagen und 
Techniken der Kommunikation und Interaktion nutzen, um Mitarbeitende 
in ihren spezifischen Problem- und Interessenslagen wahrzunehmen und 
so im beruflichen Kontext zu motivieren und zu fördern. Sie soll Gruppen-
gespräche moderieren, Visualisierungsmedien sachgerecht anwenden 
und Gesprächsergebnisse sowie Vereinbarungen angemessen kommuni-
zieren. Dem technischen Entwicklungsstand und den betrieblichen Anfor-
derungen entsprechend, sollen Kommunikationsmedien fach- und sach-
gerecht angewendet werden. In der Personalplanung sollen aufbau- und 
ablauforganisatorische Regelungen beachtet und kontrolliert werden. 
(5) Teilprüfung/Modulprüfung Qualitätsmanagement: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll in der Lage sein, bei der Einführung, Durch-
führung, Kontrolle und Evaluation von Qualitätsmanagementsystemen 
und -prozessen gestaltend mitzuwirken. Im Sinne eines permanenten 
Qualitätsentwicklungsprozesses wirkt sie durch entsprechende Metho-
den auf die Erreichung von Qualitätszielen und Qualitätsbewusstsein bei 
den Mitarbeitenden hin. Unter Verantwortung der Ärztin setzt sie Quali-
tätsinstrumente, -verfahren und -techniken planvoll ein, führt Maßnah-
men durch und optimiert sie patienten- und mitarbeiterorientiert. 
(6) Teilprüfung/Modulprüfung Durchführung der Ausbildung: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll nachweisen, dass sie auf der Grundlage der 
rechtlichen Rahmenbedingungen die Ausbildung von Medizinischen 
Fachangestellten planen, durchführen und kontrollieren kann. Sie vermit-
telt Ausbildungsinhalte, leitet die Auszubildenden an, berät und motiviert 
sie. Sie wendet dabei Kenntnisse der Entwicklungs- und der Lernpsycho-
logie sowie der Berufs- und Arbeitspädagogik an. 
(7) Teilprüfung/Modulprüfung Betriebswirtschaftliche Praxisführung: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll nachweisen, dass sie betriebliche Abläufe 
unter ökonomischen Gesichtspunkten planen, organisieren und überwa-
chen kann. Sie gestaltet Arbeitsprozesse und Organisationsstrukturen 
durch einen zielgerichteten und effizienten Einsatz von Ressourcen. Sie 
bewertet Einnahmen und Kosten unter betriebswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten und wirkt bei der Überwachung und Durchführung des 
Zahlungsverkehrs mit. Sie bewirtschaftet den Praxisbedarf ökonomisch 
und kennt unterschiedliche Vertragsformen. Sie plant marketingorien-
tierte Maßnahmen unter Berücksichtigung der besonderen, branchen-
spezifischen Vorgaben und setzt diese in der Praxis um.  
(8) Teilprüfung/Modulprüfung Informations- und Kommunikationstech-
nologien: 
Die Prüfungsteilnehmerin soll in der Lage sein, bei der Hard- und Soft-
wareplanung mitzuwirken, Informations- und Datenverarbeitungspro-
zesse in die betriebliche Ablauforganisation zu integrieren und effizient 



kommuniziert mit internen und externen Partnern. Dabei setzt sie fach-
kundig die Bestimmungen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
um. 
 
(8) Im Prüfungsbereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz soll die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass sie die rechtlichen Grundlagen 
des Arbeitsschutzes kennt und die Verfahren beherrscht. Sie überprüft 
die Maßnahmen zur Verhinderung und Vermeidung von Infektionen/Un-
fällen bei Personal und Patienten, plant Veränderungen und kontrolliert 
deren Umsetzung. Sie überwacht die Einhaltung der Vorgaben des Medi-
zinproduktegesetzes, der Medizinproduktebetreiberverordnung sowie 
der Biostoffverordnung. 
 
 
 
 
 
(9) Im Prüfungsbereich Risikopatienten und Notfallmanagement soll die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass sie in der Lage ist, gesundheitli-
che Risiken zu erkennen sowie Laborwerte einzuschätzen und an den 
Arzt weiterzuleiten. Sie sichert den Informationsfluss und organisiert die 
notwendigen Rahmenbedingungen in der Gesundheitseinrichtung. Sie 
begleitet spezifische Patientengruppen kontinuierlich bei der Einhaltung 
ärztlich verordneter Maßnahmen und beachtet dabei insbesondere sozi-
ale und kulturelle Besonderheiten. Sie ist in der Lage, notfallmedizinische 
Situationen zu erkennen und Maßnahmen im Rahmen des Notfallmana-
gements einzuleiten. Sie organisiert den ständigen Kompetenzerhalt aller 
nichtärztlichen Mitarbeiter. 
 
 
 
(10) Die Lerninhalte der Bereiche sind im Rahmencurriculum der Bundes-
ärztekammer für die Fachwirtin/den Fachwirt für ambulante medizini-
sche Versorgung festgelegt. 
 
(11) Für den medizinischen Wahlteil gibt es derzeit Mustercurricula für 
folgende Bereiche: 
- Onkologie 
- Ambulantes Operieren       
- Gastroenterologische Endoskopie 
- Pneumologie 
- Dialyse 
- Ambulantes Operieren in der Augenheilkunde    
- Patientenbegleitung und Koordination     
- Ernährungsmedizin       

anwenden zu können. Sie setzt Informations- und Kommunikationstech-
niken in allen Funktionalitäten ein und kommuniziert mit internen und 
externen Partnern. Dabei setzt sie fachkundig die Bestimmungen des Da-
tenschutzes und der Datensicherheit um. 
(9) Teilprüfung/Modulprüfung Arbeits- und Gesundheitsschutz: 
Die Prüfungsteilnehmerin weist nach, dass sie wesentliche rechtliche 
Grundlagen des Arbeitsschutzes sowie der gesundheitlichen Prävention 
für die Beschäftigten kennt und auf die betrieblichen Anforderungen 
übertragen kann. Verfahren zum Arbeitsschutz kann sie planen und in der 
Umsetzung organisieren sowie im Rahmen ihrer Führungsaufgabe das 
betriebliche Gesundheits- und Eingliederungsmanagement begleiten. Sie 
wendet hierbei Instrumente der Qualitätssicherung an, pflegt das praxis-
interne Qualitätsmanagementsystem und kann administrative Verwal-
tungsaufgaben in der Personalaktenführung übernehmen. Sie plant, or-
ganisiert und überprüft die Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinde-
rung und Vermeidung von Infektionen und Unfällen bei Beschäftigten, Pa-
tientinnen sowie Dritten. 
(10) Teilprüfung/Modulprüfung Risikopatientinnen sowie Notfallmanage-
ment: 
Die Prüfungsteilnehmerin ist in der Lage, gesundheitliche Risiken zu er-
kennen sowie Laborwerte einzuschätzen und an die Ärztin weiterzulei-
ten. Sie sichert den Informationsfluss und organisiert die notwendigen 
Rahmenbedingungen in der Gesundheitseinrichtung. Sie begleitet spezi-
fische Patientengruppen kontinuierlich bei der Einhaltung ärztlich verord-
neter Maßnahmen und beachtet dabei insbesondere soziale und kultu-
relle Besonderheiten. Sie ist in der Lage, notfallmedizinische Situationen 
zu erkennen und Maßnahmen im Rahmen des Notfallmanagements ein-
zuleiten. Sie organisiert den ständigen Kompetenzerhalt aller nichtärztli-
chen Mitarbeitenden. 
(11) Die Lerninhalte sind im Rahmencurriculum der Bundesärztekammer 
für die Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte Be-
rufsspezialistin für ambulante medizinische Versorgung) festgelegt. 
§ 5b  
(1) Über die Anerkennung der absolvierten Spezialisierungslehrgänge von 
mindestens 40 Unterrichtseinheiten für den insgesamt 120 Unterrichts-
einheiten umfassenden Wahlteil entscheidet die Sächsische Landesärz-
tekammer.  
(2) Die Lernerfolgskontrolle des Wahlteils muss sicherstellen, dass die ge-
forderten Handlungskompetenzen gemäß den Vorgaben des anzuerken-
nenden Spezialisierungslehrgangs erlangt wurden.  



- Ambulante Versorgung älterer Menschen    
- Prävention im Kindes- und Jugendalter     
- Prävention bei Jugendlichen und Erwachsenen    
- Palliativmedizin.    

§ 6 
Prüfungs- 
termin 
 

(1) Die Sächsische Landesärztekammer legt die Prüfungstermine fest.  
(2) Die Sächsische Landesärztekammer gibt die Prüfungstermine ein-
schließlich der Anmeldefristen für die schriftliche Prüfung in ihrem amtli-
chen Mitteilungsblatt und auf ihrer Homepage frühzeitig, spätestens ei-
nen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist, bekannt. Wird die Anmeldefrist 
überschritten, kann die Sächsische Landesärztekammer die Annahme 
des Antrags verweigern. 
(3) Wird die schriftliche Prüfung mit einheitlichen überregionalen Prü-
fungsaufgaben durchgeführt, sind einheitliche Prüfungstermine anzuset-
zen. 

(1) Die Sächsische Landesärztekammer legt die Prüfungstermine fest.  
(2) Die Sächsische Landesärztekammer gibt die Prüfungstermine ein-
schließlich der Anmeldefristen frühzeitig, spätestens einen Monat vor Ab-
lauf der Anmeldefrist, bekannt.  
 
 
 
(3) Werden für schriftlich durchzuführende Teilprüfungen/Modulprüfun-
gen einheitliche überregionale Aufgaben verwendet, sind überregional ab-
gestimmte Prüfungstage anzusetzen. 

§ 7 
Befreiung von 
vergleich- 
baren  
schriftlichen 
Prüfungen 
 

(1) Die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von der Ablegung schriftlicher 
Teilprüfungen durch die Sächsische Landesärztekammer zu befreien, 
wenn sie eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss oder einer anderen zuständigen Stelle erfolgreich ab-
gelegt hat und die Anmeldung zur Prüfung innerhalb von fünf Jahren nach 
Bekanntgabe der anderen Prüfung erfolgt. 
 
 
(2) Anträge auf Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen sind zusammen 
mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der Sächsischen Landesärzte-
kammer zu stellen. Die Nachweise über Befreiungsgründe im Sinne von 
Absatz 1 sind beizufügen. 
 

(1) Die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von schriftlichen Teilprüfun-
gen/einzelnen Modulprüfungen durch die Sächsische Landesärztekam-
mer zu befreien, wenn sie eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öf-
fentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem 
staatlichen Prüfungsausschuss oder einer anderen zuständigen Stelle er-
folgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Prüfung/zu einer Teilprü-
fung innerhalb von zehn Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der an-
deren Prüfung erfolgt. 
(2) Anträge auf Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen/einzelnen Mo-
dulprüfungen sind zusammen mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei 
der Sächsischen Landesärztekammer zu stellen. Die Nachweise über Be-
freiungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind im Original oder in beglaubig-
ter Abschrift beizufügen. 

§ 8 
Entscheidung 
über die  
Zulassung 
und über  
Befreiungs-
anträge 

(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von einzelnen Teilprüfun-
gen entscheidet die Sächsische Landesärztekammer. Hält sie die Zulas-
sungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgründe nicht für gegeben, so 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von schrift-
lichen Prüfungsteilen sind der Antragstellerin rechtzeitig unter Angabe 
des Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel mitzuteilen. Auf das Antragsrecht behinderter Menschen 
nach § 24 ist dabei hinzuweisen. Die Entscheidungen über die Nichtzu-
lassung und über die Ablehnung der Befreiung sind der Antragstellerin 
schriftlich und unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 
(3) Die Zulassung und die Befreiung von schriftlichen Teilprüfungen kön-
nen von der Sächsischen Landesärztekammer bis zur Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund gefälschter 
Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen wurde. 
 

(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von schriftlichen Teilprü-
fungen/einzelnen Modulprüfungen entscheidet die Sächsische Landes-
ärztekammer. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Befrei-
ungsgründe nicht für gegeben, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von schrift-
lichen Teilprüfungen/einzelnen Modulprüfungen sind der Antragstellerin 
rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstermins und -ortes einschließlich 
der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Menschen mit Behin-
derungen sind auf die Möglichkeit eines Nachteilsausgleiches nach § 24 
hinzuweisen.  
 
(3) Die Zulassung zu und die Befreiung von schriftlichen Teilprüfun-
gen/einzelnen Modulprüfungen können von der Sächsischen Landesärz-
tekammer bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zurückgenom-
men werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falscher An-
gaben ausgesprochen wurden. 



§ 9 
Prüfungs- 
gebühr 

Für die Teilnahme an der Prüfung wird eine Prüfungsgebühr erhoben, die 
von der Prüfungsteilnehmerin nach Aufforderung an die Sächsische Lan-
desärztekammer zu entrichten ist. Die Höhe der Prüfungsgebühr be-
stimmt sich nach der Gebührenordnung der Sächsischen Landesärzte-
kammer in der jeweils geltenden Fassung. 

Für die Teilnahme an der Prüfung/einer Teilprüfung wird eine Prüfungs-
gebühr erhoben, die von der Prüfungsteilnehmerin an die Sächsische Lan-
desärztekammer zu entrichten ist. Die Höhe der Prüfungsgebühr be-
stimmt sich nach der Gebührenordnung der Sächsischen Landesärzte-
kammer in der jeweils geltenden Fassung. 

III. Abschnitt: Prüfungsausschuss 
§ 10 
Errichtung 

(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fort-
bildung errichtet die Sächsische Landesärztekammer Prüfungsaus-
schüsse. 
(2) Die Prüfung kann auch in Zusammenarbeit mit anderen Ärztekam-
mern durchgeführt werden.  
 

(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fort-
bildung errichtet die Sächsische Landesärztekammer Prüfungsaus-
schüsse. 
(2) Zur Vorbereitung von Beschlüssen des Vorstands über Widersprüche 
gegen Entscheidungen der Sächsischen Landesärztekammer kann ein 
Widerspruchsausschuss gebildet werden.  

§ 11 
Zusammen-
setzung und  
Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die 
Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mit-
wirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Die Mitglieder von Prüfungs-
ausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen 
unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. 
(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Ärzte als Beauftragte 
der Arbeitgeber und Medizinische Fachangestellte (Arzthelferinnen) als 
Beauftragte der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine 
Lehrkraft aus dem beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen angehö-
ren. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder sind Beauf-
tragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. 
(3) Die Mitglieder werden von der Sächsischen Landesärztekammer 
längstens für fünf Jahre berufen. 
(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Be-
reich der Sächsischen Landesärztekammer bestehenden Gewerkschaften 
und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder be-
rufspolitischer Zwecksetzung berufen. 
(5) Lehrkräfte aus dem beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen wer-
den im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle berufen. Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbildungs-
einrichtungen handelt, werden diese von den Fortbildungseinrichtungen 
benannt. 
(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb ei-
ner von der Sächsischen Landesärztekammer gesetzten angemessenen 
Frist vorgeschlagen, so beruft diese insoweit nach pflichtgemäßem Er-
messen. 
(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der an 
ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. 
(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 1 bis 7 gelten für sie 
entsprechend. 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die 
Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mit-
wirkung im Prüfungswesen geeignet sein. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen 
unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder Ärzte als Beauftragte 
der Arbeitgeber und Medizinische Fachangestellte (Arzthelferinnen) als 
Beauftragte der Arbeitnehmer sowie mindestens eine Person, die als 
Lehrkraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen tätig ist, an. 
 
 
(3) Die Mitglieder werden von der Sächsischen Landesärztekammer für 
eine einheitliche Periode, längstens für fünf Jahre berufen. 
(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Be-
reich der Sächsischen Landesärztekammer bestehenden Gewerkschaften 
und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder be-
rufspolitischer Zwecksetzung berufen. 
(5) Lehrkräfte aus dem beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen wer-
den im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle vorgeschlagen. Soweit es sich um Lehrkräfte von Fortbil-
dungseinrichtungen handelt, werden diese von den Fortbildungseinrich-
tungen vorgeschlagen. 
(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb ei-
ner von der Sächsischen Landesärztekammer gesetzten angemessenen 
Frist vorgeschlagen, so beruft diese insoweit nach pflichtgemäßem Er-
messen. 
(7) Die Mitglieder können nach Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten 
aus wichtigem Grund abberufen werden. 
(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 1 bis 7 gelten für sie 
entsprechend. 
(9) Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitversäum-
nis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, 



(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Ausla-
gen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von an-
derer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 
deren Höhe von der Sächsischen Landesärztekammer mit Genehmigung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz 
(Aufsichtsbehörde) festgesetzt wird.  

eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der Sächsi-
schen Landesärztekammer mit Genehmigung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Aufsichts-
behörde) festgesetzt wird.  

§ 12 
Ausschluss 
von der  
Mitwirkung 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse nicht mitwirken, die z. B. mit der Prüfungsteilnehmerin verheira-
tet oder verheiratet gewesen oder mit ihr in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert oder durch Annahme als Kind verbunden oder in der Seiten-
linie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver-
schwägert sind, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft be-
gründet ist, nicht mehr besteht. Im Übrigen findet § 20 VwVfG (Aus-
schluss), im Hinblick auf Befangenheit § 21 VwVfG Anwendung. 
(2) Mitwirken sollen ebenfalls nicht Personen, die gegenüber der Prü-
fungsteilnehmerin Arbeitgeberfunktionen innehaben, soweit nicht be-
sondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder erfordern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Mitglieder des Prüfungsausschusses, die sich befangen fühlen, oder 
Prüfungsteilnehmer, die die Besorgnis der Befangenheit geltend machen 
wollen, haben dies der Sächsischen Landesärztekammer mitzuteilen, 
während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Im letzteren Fall darf das 
betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen dürfen 
bei der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 
 
 
 
(4) Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die 
Sächsische Landesärztekammer, während der Prüfung der Prüfungsaus-
schuss. 
 
 
 
 
 
 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsteil-
nehmerin nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 
1. Verlobte, 
2. Ehegatten, 
3. eingetragene Lebenspartner, 
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
5. Geschwister, 
6. Kinder der Geschwister, 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
8. Geschwister der Eltern, 
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis, 
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden 
sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 
(2) Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn: 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende 
Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;  
2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwäger-
schaft durch Annahme als Kind erloschen ist; 
3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, 
sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbun-
den sind. 
(3) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Absatz 1 für ausge-
schlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 
1 gegeben sind, ist dies der Sächsischen Landesärztekammer mitzuteilen; 
während der Prüfung ist dies dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. Die 
Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Sächsi-
sche Landesärztekammer, während der Prüfung der Prüfungsausschuss. 
Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Personen, 
über deren Ausschluss zu entscheiden ist, dürfen bei der Beratung und 
Beschlussfassung nicht zugegen sein.  
(4) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteii-
sche Ausübung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer 
Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so 
hat die betroffene Person dies der Sächsischen Landesärztekammer mit-
zuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 3 Sätze 2 
bis 4 gelten entsprechend. 
(5) Personen, die gegenüber der Prüfungsteilnehmerin Arbeitgeberfunkti-
onen innehaben, sollen, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwir-
kung zulassen oder erfordern, nicht mitwirken. 



(5) Wenn infolge Ausschluss oder Befangenheit eine ordnungsgemäße 
Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die Sächsi-
sche Landesärztekammer die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive 
Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet er-
scheint. 

(6) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Beset-
zung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die Sächsische 
Landesärztekammer die Durchführung der Prüfung einer anderen Ärzte-
kammer übertragen. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung 
der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. 

§ 13 
Vorsitz,  
Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und 
ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vor-
sitz und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglie-
dergruppe angehören. 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mit-
glieder, mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vor-
sitzenden Mitgliedes den Ausschlag. 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und 
ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt.  
 
 
(2) Der Prüfungsausschuss beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mit-
gliedes den Ausschlag. 
 

§ 14 
Geschäfts-
führung 

(1) Die Sächsische Landesärztekammer regelt im Benehmen mit dem Prü-
fungsausschuss dessen Geschäftsführung, insbesondere Einladungen, 
Protokollführung und Durchführung der Beschlüsse. 
(2) Über jede Sitzung des Prüfungsausschusses ist ein Protokoll zu füh-
ren. Die Sitzungsprotokolle sind vom Protokollführer und dem Vorsitz zu 
unterzeichnen.  

(1) Die Geschäftsführung der Prüfungsausschüsse liegt im Benehmen mit 
dem Prüfungsausschuss bei der Sächsischen Landesärztekammer. Ein-
ladungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Prü-
fung, Protokollführung sowie Durchführung der Beschlüsse erfolgen im 
Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses. 
(2) Zu den Sitzungen sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzula-
den. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. 
Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so soll es dies unver-
züglich der Sächsischen Landesärztekammer mitteilen. Für ein verhin-
dertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches der-
selben Gruppe angehören soll. 
(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der Protokollführung und dem Vorsitz 
zu unterzeichnen. 

§ 15 
Verschwie-
genheit 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie Gäste gemäß § 19 haben 
über alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wah-
ren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss und der zu-
ständigen Stelle. Ausnahmen von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
bedürfen der Einwilligung der Sächsischen Landesärztekammer. 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegen-
über dem Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder der Prüfungs-
ausschüsse und sonstige mit der Prüfung befassten Personen sowie ge-
gebenenfalls zugelassene Gäste über alle Prüfungsvorgänge Verschwie-
genheit gegenüber Dritten zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilli-
gung der Sächsischen Landesärztekammer. 

IV. Abschnitt: Durchführung der Prüfung 
§ 16 
Prüfungsge-
genstand, 
Prüfungs-
sprache 

(1) Gegenstand der Fortbildungsprüfung ist der Nachweis von Kenntnis-
sen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrungen, die durch die Aufstiegs-
fortbildung nach §§ 4, 5 zum Fachwirt für ambulante medizinische Ver-
sorgung erworben wurden. 
 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 

(1) Gegenstand der Fortbildungsprüfung ist der Nachweis von Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Fähigkeiten, die durch die höherqualifizierende Be-
rufsbildung nach den §§ 4 und 5 zur/zum Fachwirt/in für ambulante me-
dizinische Versorgung (Geprüfte/r Berufsspezialist/in für ambulante me-
dizinische Versorgung) erworben wurden. 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 

§ 17 
Gliederung 
der Prüfung,  
Prüfungs- 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktisch-
mündlichen Teil. 

(1) Die Prüfung besteht aus zwei selbständigen Prüfungsteilen, einem 
schriftlichen und einem praktisch-mündlichen Prüfungsteil. 
(2) Der schriftliche Prüfungsteil erstreckt sich auf die in § 5a Absatz 2 ge-
nannten Module und kann in Teilprüfungen/Modulprüfungen erfolgen. 



verfahren (2) Der schriftliche Teil erstreckt sich auf die in § 5 Abs. 1 festgelegten Prü-
fungsbereiche und kann in Teilprüfungen erfolgen. Diese können im Ant-
wort-Wahl-Verfahren stattfinden (Multiple Choice). Der Prüfungsaus-
schuss beschließt die Fragen auf Vorschlag der Dozenten und der Säch-
sischen Landesärztekammer. Die Prüfungsdauer beträgt mindestens 30, 
höchstens 45 Minuten pro Prüfungsbereich. 
(3) Schriftliche Teilprüfungen sind auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin o-
der nach Ermessen des Prüfungsausschusses durch eine mündliche Prü-
fung zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung von Bedeu-
tung ist. Die Ergänzungsprüfung soll höchstens 30 Minuten betragen. 
(4) Der praktisch-mündliche Teil der Prüfung besteht aus einer hand-
lungsfeldübergreifenden Projektarbeit und einem die Projektarbeit be-
rücksichtigenden Fachgespräch. 
(5) In einer handlungsfeldübergreifenden Projektarbeit soll die Prüfungs-
teilnehmerin nachweisen, dass sie eine komplexe Problemstellung der 
Gesundheitseinrichtung erfassen, darstellen, beurteilen und lösen kann. 
Die Themenstellung kann alle in § 5 Abs. 1 genannten Prüfungsbereiche 
umfassen, muss aber unter grundsätzlicher Berücksichtigung des Prü-
fungsbereiches Lern- und Arbeitsmethodik mindestens zwei weitere Prü-
fungsbereiche verbinden. Das Thema der Projektarbeit wird vom Prü-
fungsausschuss gestellt und soll Vorschläge der Prüfungsteilnehmerin 
berücksichtigen. Die Projektarbeit ist als schriftliche Arbeit anzufertigen. 
(6) Auf der Grundlage der Projektarbeit soll die Prüfungsteilnehmerin in 
einem Fachgespräch nachweisen, dass sie in der Lage ist, ihre Handlungs-
kompetenzen in praxisbezogenen Situationen anwenden und sachge-
rechte Lösungen erarbeiten zu können. Daneben werden auch vertie-
fende und erweiterte Fragestellungen aus anderen Handlungs- und Kom-
petenzfeldern einbezogen. Das Fachgespräch ist nur zu führen, wenn in 
der Projektarbeit mindestens ausreichende Leistungen nachgewiesen 
worden sind. Es soll höchstens 60 Minuten dauern. 

Diese können auch im Antwortauswahlverfahren (Multiple Choice) statt-
finden. Der Prüfungsausschuss entscheidet über die in der schriftlichen 
Prüfung zu verwendenden Fragen, dabei können Vorschläge von Prü-
fungsfragen von Dozenten berücksichtigt werden. Die Prüfungsdauer be-
trägt mindestens 30, höchstens 45 Minuten pro Teilprüfung/ Modulprü-
fung. 
 
 
 
(3) Der praktisch-mündliche Prüfungsteil besteht aus einer handlungs-
feldübergreifenden Projektarbeit und einem die Projektarbeit berücksich-
tigenden Fachgespräch. 
(4) In einer handlungsfeldübergreifenden Projektarbeit soll die Prüfungs-
teilnehmerin nachweisen, dass sie eine komplexe Problemstellung der 
Gesundheitseinrichtung erfassen, darstellen, beurteilen und lösen kann. 
Die Themenstellung kann alle in § 5a Absatz 2 genannten Module umfas-
sen, muss aber mindestens zwei Prüfungsbereiche zuzüglich Lern- und 
Arbeitsmethodik verbinden. Das Thema der Projektarbeit wird vom Prü-
fungsausschuss festgelegt. Die Projektarbeit ist als schriftliche Arbeit an-
zufertigen. 
 
(5) Auf der Grundlage der Projektarbeit soll die Prüfungsteilnehmerin in 
einem Fachgespräch nachweisen, dass sie in der Lage ist, ihre Handlungs-
kompetenzen in praxisbezogenen Situationen anzuwenden und sachge-
rechte Lösungen zu erarbeiten. Daneben werden auch vertiefende und er-
weiterte Fragestellungen aus anderen Handlungs- und Kompetenzfel-
dern einbezogen. Das Fachgespräch soll höchstens 60 Minuten dauern. 
 

§ 18 
Prüfungs-
aufgaben 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt die Prüfungsaufgaben auf der 
Grundlage der Prüfungsanforderungen. 
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der 
Sächsischen Landesärztekammer erstellte oder ausgewählte Aufgaben 
sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern diese Aufgaben von 
Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entspre-
chend § 11 zusammengesetzt sind und die Sächsische Landesärztekam-
mer über die Übernahme entschieden hat. 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsan-
forderungen die Prüfungsaufgaben. 
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der 
Sächsischen Landesärztekammer erstellte oder ausgewählte Aufgaben 
sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern diese Aufgaben von 
Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entspre-
chend § 11 zusammengesetzt sind und die Sächsische Landesärztekam-
mer die Übernahme beschlossen hat. 

§ 19 
Ausschluss 
der  
Öffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter der Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz (Aufsichtsbehörde) und 
der Sächsischen Landesärztekammer sowie die Mitglieder oder stellver-
tretenden Mitglieder des Berufsbildungsausschusses können anwesend 
sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Sächsischen 
Landesärztekammer andere Personen als Gäste zulassen. 

Die Prüfungsteile sind nicht öffentlich. Vertreter der Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Auf-
sichtsbehörde), der Sächsischen Landesärztekammer sowie die Mitglie-
der des Berufsbildungsausschusses können anwesend sein. Der Prü-
fungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Sächsischen Landesärz-
tekammer andere Personen als Gäste zulassen. An der Beratung über das 



(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen sind nicht stimmberechtigt und 
haben sich auch sonst jeder Einwirkung auf den Prüfungsablauf zu ent-
halten. 
(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses anwesend sein. 

Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
beteiligt sein. 
 

§ 20 
Leitung,  
Aufsicht und  
Niederschrift 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom Prüfungsausschuss 
abgenommen. 
(2) Die Sächsische Landesärztekammer regelt im Benehmen mit dem Prü-
fungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die Prü-
fungsteilnehmerin die Arbeiten selbstständig und nur mit den erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmitteln ausführt.  
(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von Prüfungsteilnehmern 
ausdrücklich gegenüber der Aufsicht oder dem Vorsitz gerügt werden. 
Entstehen durch die Störungen erhebliche Beeinträchtigungen, entschei-
det der Prüfungsausschuss über Art und Umfang von geeigneten Aus-
gleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prüfungen 
kann die Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlängerung entschei-
den. 
(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom Prüfungsausschuss 
abgenommen. 
(2) Die Sächsische Landesärztekammer regelt im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die 
Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmitteln durchgeführt werden.  
(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der Prüfungsteilneh-
merin ausdrücklich gegenüber der Aufsicht oder dem Vorsitz gerügt wer-
den. Entstehen durch die Störungen erhebliche Beeinträchtigungen, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss über Art und Umfang von geeigneten 
Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung des schriftlichen Prü-
fungsteils kann die Aufsichtsführung über die Gewährung einer Zeitver-
längerung entscheiden. 
(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 21 
Ausweis-
pflicht und  
Belehrung 

Die Prüfungsteilnehmerin hat sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der 
Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen. Sie ist vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlun-
gen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren. 
 

Die Prüfungsteilnehmerin hat sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der 
Aufsichtsführung über ihre Person auszuweisen und zu versichern, dass 
sie sich gesundheitlich in der Lage fühlt, an der Prüfung teilzunehmen. Sie 
ist vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung 
stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täu-
schungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nichtteilnahme 
zu belehren. Der Prüfungsausschuss oder die Aufsichtsführung hat un-
mittelbar vor Prüfungsbeginn die Prüfungsfähigkeit der Prüfungsteilneh-
merin durch mündliche Befragung festzustellen.  

§ 22 
Täuschungs-
handlungen 
und  
Ordnungs-
verstöße 

(1) Unternimmt es eine Prüfungsteilnehmerin, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen oder leistet sie Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täu-
schungsversuch, liegt eine Täuschungshandlung vor. 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine Prüfungsteilnehme-
rin eine Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Ver-
dacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustel-
len und zu protokollieren. Die Prüfungsteilnehmerin setzt die Prüfung 
vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schungshandlung fort. 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshand-
lung betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewer-
tet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshand-
lungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder die gesamte 
Prüfung mit „ungenügend" (= 0 Punkte) bewerten. 

(1) Wird während des schriftlichen Prüfungsteils festgestellt, dass die 
Prüfungsteilnehmerin das Prüfungsergebnis durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel beeinflusst oder Beihilfe zu einer 
Täuschung leistet, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzu-
stellen und zu protokollieren. Die Prüfungsteilnehmerin setzt die Prüfung 
vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu-
schungshandlung fort. Wird im Rahmen des praktisch-mündlichen Prü-
fungsteils eine Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
festgestellt, ist der Sachverhalt von dem zuständigen Prüfungsausschuss 
zu protokollieren. 
(2) Liegt eine Handlung nach Absatz 1 vor, ist die hiervon betroffene Prü-
fungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) zu bewerten.  
 
 
 
 



(4) Behindert eine Prüfungsteilnehmerin durch ihr Verhalten die Prüfung 
so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist 
sie von der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann 
von der Aufsichtsführung getroffen werden. Die endgültige Entscheidung 
über die Folgen für die Prüfungsteilnehmerin hat der Prüfungsausschuss 
unverzüglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei 
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 
(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 3 
und 4 ist die Prüfungsteilnehmerin zu hören. 

(3) Stört eine Prüfungsteilnehmerin durch ihr Verhalten die Prüfung, kann 
sie von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hierüber 
kann von der Aufsichtsführung getroffen werden. Die endgültige Ent-
scheidung über die Folgen für die Prüfungsteilnehmerin hat der Prü-
fungsausschuss unverzüglich zu treffen. Absatz 2 gilt entsprechend. Glei-
ches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 
 
(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach den Absätzen 2 
und 3 ist die Prüfungsteilnehmerin zu hören. 

§ 23 
Rücktritt, 
Nichtteil-
nahme 

(1) Die Prüfungsteilnehmerin kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn 
der Prüfung, bei schriftlichen Prüfungen vor Bekanntgabe der Prüfungs-
aufgaben, durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die 
Prüfung als nicht begonnen. 
(2) Versäumt die Prüfungsteilnehmerin einen Prüfungstermin, so können 
bereits erbrachte selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt werden, 
wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme vorliegt. Selbstständige 
Prüfungsleistungen sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht 
auf eine andere Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig be-
wertet werden. 
(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die Prü-
fungsteilnehmerin an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger 
Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „ungenügend" (= 0 Punkte) bewer-
tet. 
(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 
Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. Die 
Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und über den 
Umfang der anzuerkennenden Prüfungsleistung trifft der Prüfungsaus-
schuss nach Anhören der Prüfungsteilnehmerin. 
 

(1) Die Prüfungsteilnehmerin kann bis zum Beginn der Prüfung durch Er-
klärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen. 
(2) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt die Prü-
fungsteilnehmerin an der Prüfung nicht teil oder gibt einen Prüfungsteil 
nicht oder nicht rechtzeitig ab oder unterbricht die Prüfung, ohne dass ein 
wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „ungenügend" (= 0 
Punkte) bewertet. 
(3) Liegt ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme oder die Unterbre-
chung der Prüfung seitens der Prüfungsteilnehmerin vor, so gilt der Prü-
fungsteil als nicht begonnen. Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzu-
teilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztli-
chen Attestes erforderlich. Der Nachweis oder das Attest ist der Sächsi-
schen Landesärztekammer binnen drei Wochen beizubringen. Die Ent-
scheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes trifft der Prü-
fungsausschuss. Sie ist der Prüfungsteilnehmerin von der Sächsischen 
Landesärztekammer bekanntzugeben.  
(4) Liegt ein wichtiger Grund für die Nichtteilnahme oder die Unterbre-
chung der Prüfung vor, so können bereits erbrachte selbstständige Prü-
fungsleistungen anerkannt werden. Selbstständige Prüfungsleistungen 
sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere 
Prüfungsleistung bezogen sind sowie eigenständig bewertet werden kön-
nen. 
 

§ 24 
Nachteils-
ausgleich für  
Menschen mit 
Behinderung 

Behinderten Menschen sind auf Antrag die ihrer Behinderung angemes-
senen Erleichterungen im Prüfungsverfahren einzuräumen. Art und Um-
fang der im Einzelfall zu gewährenden Erleichterungen sind rechtzeitig 
mit dem Behinderten zu erörtern. 
 

Um eine Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, 
sind ihre besonderen Verhältnisse zu berücksichtigen und die jeweils ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Dies gilt insbeson-
dere für die zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer 
von Prüfungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruch-
nahme von Hilfeleistungen Dritter. Art und Grad der Beeinträchtigung 
sind mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung nachzuweisen. 
 

V. Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 
§ 25 
Bewertungs-
schlüssel 

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung  
= 100-92 Punkte = Note 1 = sehr gut; 

(1) Die Prüfungsleistungen werden folgendermaßen bewertet:  
Punkte Note Note in Worten Definition 

92-100 1 sehr gut eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß  
entspricht 



 eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung  
= unter 92-81 Punkte = Note 2 = gut; 
eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung  
= unter 81-67 Punkte = Note 3 = befriedigend; 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht 
= unter 67-50 Punkte = Note 4 = ausreichend; 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind 
= unter 50-30 Punkte = Note 5 = mangelhaft; 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse fehlen 
= unter 30-0 Punkte = Note 6 = ungenügend. 
Der Hundert-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung aller Prüfungsleistun-
gen sowie der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zu-
grunde zu legen. 
(2) Bei Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren hat die Prüfungs-
teilnehmerin anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Ant-
worten sie für zutreffend hält. Dabei werden allen Prüfungsteilnehmerin-
nen eines Prüfungsdurchganges dieselben Prüfungsaufgaben gestellt. 
Bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Ant-
worten als zutreffend anerkannt werden. Die Prüfungsaufgaben sind vor 
der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob sie ge-
messen an den Anforderungen der zu prüfenden Themenbereiche fehler-
haft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben  
fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses 
nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der Aufgaben für die Prüfung mindert 
sich entsprechend; bei der Bewertung des schriftlichen Teils der Prüfung 
ist von dieser verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Sind 
mehr als die Hälfte der Prüfungsaufgaben fehlerhaft, ist der schriftliche 
Teil der Prüfung zu wiederholen. 

81-91 2 gut eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 
67-80 3 befriedigend eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht 

50-66 4 ausreichend eine Leistung, die zwar Mängel aufweist,  
aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht   

30-49 5 mangelhaft 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht,  
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse  
noch vorhanden sind   

0-29 6 ungenügend eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht  
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren hat die Prüfungs-
teilnehmerin anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Ant-
worten sie für zutreffend hält. Dabei werden allen Prüfungsteilnehmerin-
nen eines Prüfungsdurchganges dieselben Prüfungsaufgaben gestellt. 
Bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Ant-
worten als zutreffend anerkannt werden. Die Prüfungsaufgaben sind vor 
der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu prüfen, ob sie ge-
messen an den Anforderungen der zu prüfenden Themenbereiche fehler-
haft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben feh-
lerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses 
nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der Aufgaben für die Prüfung mindert 
sich entsprechend; bei der Bewertung des schriftlichen Teils der Prüfung 
ist von dieser verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Sind 
mehr als die Hälfte der Prüfungsaufgaben fehlerhaft, ist der schriftliche 
Teil der Prüfung zu wiederholen.  

§ 26 
Feststellung 
des Prüfungs-
ergebnisses 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergebnisse der Prü-
fungsteile sowie das Gesamtergebnis der schriftlichen und mündlich-
praktischen Prüfung fest. 
(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleis-
tungen, von denen befreit worden ist, außer Betracht. 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt das Ergebnis der selbständigen Prü-
fungsteile sowie die Gesamtnote der Prüfung fest. 
 
(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleis-
tungen außer Betracht, von denen die Prüfungsteilnehmerin befreit wor-
den ist. 
(3) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner Prüfungsleis-
tungen Stellungnahmen Dritter einholen. 

§ 27 
Bewerten der 
Prüfungsteile 
und Bestehen 
der Prüfung 

(1) Für die Ermittlung der Gesamtnote sind die Ergebnisse der beiden Prü-
fungsteile gemäß § 17 gleich zu gewichten. 
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in beiden Prüfungsteilen mindestens 
ausreichende Leistungen erbracht wurden. 
(3) Der Durchschnitt der Prüfungsergebnisse der schriftlichen Teilprüfun-
gen der einzelnen Fortbildungsabschnitte (Module) ergibt das Ergebnis 

(1) Der Durchschnitt der Prüfungsergebnisse der einzelnen schriftlichen 
Teilprüfungen/Modulprüfungen ergibt das Ergebnis des schriftlichen 
Prüfungsteils. Bei ungenügenden oder mangelhaften Leistungen in min-
destens zwei Teilprüfungen/Modulprüfungen ist der schriftliche Prü-
fungsteil nicht bestanden. 



des schriftlichen Prüfungsteils. Bei ungenügenden Leistungen in einer 
schriftlichen Teilprüfung oder mangelhaften Leistungen in mindestens 
zwei schriftlichen Teilprüfungen, die nicht durch eine mündliche Ergän-
zungsprüfung gemäß § 17 Abs. 3 ausgeglichen werden konnten, ist der 
schriftliche Prüfungsteil nicht bestanden. 
(4) Die Bewertung des Fachgespräches wird gegenüber der Bewertung der 
Projektarbeit doppelt gewichtet. 
(5) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der gemäß Absatz 3 
und Absatz 4 gebildeten Ergebnisse der beiden Prüfungsteile. 

(2) Der praktisch-mündliche Prüfungsteil ist bestanden, wenn die Projek-
tarbeit mit Fachgespräch mit ausreichender Prüfungsleistung erbracht 
wurde. Die Bewertung des Fachgespräches wird gegenüber der Bewer-
tung der Projektarbeit doppelt gewichtet. 
(3) Für die Ermittlung der Gesamtnote sind die Ergebnisse der beiden Prü-
fungsteile gemäß § 17 Absatz 1 gleich zu gewichten. 
(4) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der 
beiden Prüfungsteile. 
(5) Die Ergebnisse der Modulprüfungen, der Projektarbeit und des Fach-
gesprächs werden in Prozent ausgewiesen, die Bewertung beider Prü-
fungsteile und die Gesamtprüfungsleistung werden als Schulnote im Prü-
fungszeugnis ausgewiesen. 

§ 28 
Ergebnisnie-
derschrift, 
Mitteilung 
über 
Bestehen  
oder Nicht-
bestehen 

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses zu unterzeichnen. 
(2) Der Prüfungsteilnehmerin soll unmittelbar nach Feststellung des Ge-
samtergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prüfung "be-
standen" oder "nicht bestanden" hat. 
 
 
(3) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält die Prüfungsteilnehme-
rin einen Bescheid. 
 
(4) Nach Bestehen der gesamten Prüfung erteilt die Sächsische Landes-
ärztekammer ein Prüfungszeugnis. 

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses zu unterzeichnen. 
(2) Der Prüfungsteilnehmerin soll unmittelbar nach Feststellung des Prü-
fungsergebnisses des praktisch-mündlichen Prüfungsteils mitgeteilt 
werden, ob dieser „bestanden“ oder „nicht bestanden“ ist. Der Prüfungs-
teilnehmerin ist anzubieten, dass ihr die Entscheidung seitens der Mit-
glieder des Prüfungsausschusses näher erläutert wird. 
(3) Über das Bestehen eines Prüfungsteils erhält die Prüfungsteilnehme-
rin von der Sächsischen Landesärztekammer einen Bescheid, bei schrift-
lichen Teilprüfungen/Modulprüfungen lediglich eine Ergebnismitteilung. 
(4) Nach Bestehen der gesamten Prüfung stellt die Sächsische Landes-
ärztekammer ein Prüfungszeugnis aus. 

§ 29 
Prüfungs-
zeugnis und 
Fachwirtbrief 

(1) Das Prüfungszeugnis enthält 
- die Bezeichnung "Prüfungszeugnis" und die Angabe der Fortbildungsre-
gelung, 
- die Personalien der Prüfungsteilnehmerin (Name, Vorname, Geburtsda-
tum), 
- die Bezeichnung der Prüfungsordnung mit Datum und Fundstelle, die 
Ergebnisse des schriftlichen und mündlich/praktischen Teils sowie die 
Gesamtnote, 
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- die Namenswiedergaben und Unterschriften des Vorsitzes des Prü-
fungsausschusses und der beauftragten Person der Sächsischen Landes-
ärztekammer mit Siegel.  
 
 
 
 
(2) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin eine englisch-
sprachige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. 
 

(1) Das Prüfungszeugnis enthält 
- die Bezeichnung "Zeugnis" und die Angabe der Fortbildungsregelung, 
- die Personalien der Prüfungsteilnehmerin (Name, Vorname, Geburts-
datum), 
- die Bezeichnung der Prüfungsordnung mit Datum und Fundstelle 
-  die Ergebnisse des schriftlichen und praktisch-mündlichen Prüfungs-

teils sowie die Note jedes Prüfungsteils sowie die Gesamtnote, 
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- den Verweis auf den Fachwirtinnenbrief als Dokument zum Nachweis 

des erfolgreichen Abschlusses zur Fachwirtin für ambulante medizi-
nische Versorgung (Geprüfte Berufsspezialistin für ambulante medi-
zinische Versorgung) 

- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des Vorsit-
zes des Prüfungsausschusses und der beauftragten Person der 
Sächsischen Landesärztekammer mit Siegel. 

(2) Dem Zeugnis und Fachwirtinnenbrief ist auf Antrag der Prüfungsteil-
nehmerin eine englischsprachige und eine französischsprachige Überset-
zung beizufügen. 
(3) Die Prüfungsteilnehmerin erhält nach erfolgreich abgelegter Prüfung 
und Nachweis des abgeschlossenen und geprüften Wahlteils den Brief 



(3) Die Sächsische Landesärztekammer stellt nach bestandener Prüfung 
und Nachweis des Wahlteils den Brief „Fachwirt für ambulante medizini-
sche Versorgung“/“Fachwirtin für ambulante medizinische Versor-
gung“ aus. 

„Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung (Geprüfte Berufs-
spezialistin für ambulante medizinische Versorgung)“. 
(4) Der Fachwirtinnenbrief enthält 
-  die Bezeichnung der Aufstiegsfortbildung „Fachwirtin für ambulante 

medizinische Versorgung (Geprüfte Berufsspezialistin für ambulante 
medizinische Versorgung)“, 

- die Bezeichnung des abgeschlossenen und geprüften Wahlteils, 
- die Angabe der Fortbildungsregelung nach Berufsbildungsgesetz,  
- die Personalien der Prüfungsteilnehmerin (Name, Vorname, Ge-

burtsdatum),  
- das Datum des Bestehens der Prüfung, 
- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften der beauf-

tragten Person der Sächsischen Landesärztekammer mit Siegel, 
-  die Zuordnung der Fortbildung gemäß des Deutschen Qualifikations-

rahmens (DQR) in Stufe 5. 
§ 30  
Bescheid über 
nicht bestan-
dene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält die Prüfungsteilnehmerin von 
der Sächsischen Landesärztekammer einen schriftlichen Bescheid. Darin 
ist anzugeben, in welchem Prüfungsteil ausreichende Leistungen nicht 
erbracht wurden. 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 
31 ist hinzuweisen. 

(1) Sofern ein Prüfungsteil nicht bestanden wurde, erhält die Prüfungs-
teilnehmerin von der Sächsischen Landesärztekammer einen Bescheid. 
Darin sind die Einzelbewertungen gemäß § 27 enthalten. 
 
(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung gemäß § 
31 ist hinzuweisen. 
 
 

VI. Abschnitt: Wiederholungsprüfung 
§ 31 
Wieder- 
holungs- 
prüfung 

(1) Eine Fortbildungsprüfung kann im Falle des Nichtbestehens zweimal 
wiederholt werden. Ebenso können Prüfungsteile, die nicht bestanden 
sind, zweimal wiederholt werden, wenn ihr Bestehen Voraussetzung für 
die Zulassung zu einem weiteren Prüfungsteil ist. Es gelten die in der Wie-
derholungsprüfung erzielten Ergebnisse. 
(2) Hat die Prüfungsteilnehmerin bei nicht bestandener Prüfung in einem 
Prüfungsteil oder in schriftlichen Teilprüfungen mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht, so ist dieser auf Antrag der Prüfungsteilnehmerin 
nicht zu wiederholen, sofern diese sich innerhalb von zwei Jahren - ge-
rechnet vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung an - 
zur Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewertung einer selbstständi-
gen Prüfungsleistung ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu über-
nehmen. 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 6) wie-
derholt werden. 
(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung gelten sinnge-
mäß. Bei der Anmeldung sind zudem Ort und Datum der vorausgegange-
nen Prüfung anzugeben. 
 

(1) Ein Prüfungsteil, der nicht bestanden wurde, kann zweimal wiederholt 
werden. Es gelten die in der Wiederholungsprüfung erzielten Ergebnisse.  
 
 
 
(2) Hat die Prüfungsteilnehmerin bei nicht bestandener Prüfung in einem 
Prüfungsteil oder in einzelnen Teilprüfungen/Modulprüfungen mindes-
tens ausreichende Leistungen erbracht, so ist sie auf Antrag von diesem 
Prüfungsteil bzw. diesen Teilprüfungen/Modulprüfungen zu befreien, so-
fern sie sich innerhalb von zwei Jahren – gerechnet vom Tage der Fest-
stellung des Ergebnisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur Wieder-
holungsprüfung anmeldet. 
 
(3) Der Prüfungsteil und/oder die Teilprüfung/Modulprüfung können frü-
hestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 6) wiederholt werden. 
(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung zur Prüfung fin-
den für die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung entsprechende An-
wendung. Bei der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung sind zudem Ort 
und Datum der vorausgegangenen Prüfung anzugeben. 



(5) Für die Durchführung der Prüfung sowie die Bewertung und Feststel-
lung der Prüfungsergebnisse gelten die §§ 16-30 entsprechend. 

(5) Für die Durchführung der Wiederholungsprüfung sowie die Bewertung 
und Feststellung der Prüfungsergebnisse gelten die §§ 16-30 entspre-
chend. 

VII. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
§ 32 
Rechts- 
behelfs- 
belehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der 
Sächsischen Landesärztekammer sind bei ihrer schriftlichen Bekannt-
gabe an die Prüfungsbewerberin bzw. die Prüfungsteilnehmerin mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich im Einzelnen 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung und den Ausführungsbestimmun-
gen des Freistaates Sachsen. 

gestrichen 

§ 32 neu 
(§ 33 alt) 
Einsicht und 
Aufbewah-
rung in  
Prüfungs- 
unterlagen 

(1) Auf Antrag ist der Prüfungsteilnehmerin binnen der gesetzlich vorge-
gebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in ihre Prü-
fungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind 
zwei Jahre, die Niederschriften zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewah-
rungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides. Der Ablauf 
der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels 
gehemmt. 
 
(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche 
Vorschriften zur Archivierung bleiben unberührt. 

(1) Auf Antrag ist der Prüfungsteilnehmerin Einsicht in ihre Prüfungsun-
terlagen zu gewähren. Beantragt die Prüfungsteilnehmerin die Einsicht-
nahme innerhalb der Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs, so muss der 
Termin zur Einsicht zeitnah, d. h. vor Ablauf der Frist, ermöglicht werden. 
Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Niederschriften 15 
Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang 
des Prüfungsbescheides. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch 
das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt. 
(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche 
Vorschriften zur Archivierung bleiben unberührt. 

§ 33 neu 
Übergangsbe-
stimmungen 

(1) Die Ordnung der Sächsischen Landesärztekammer für die Fortbildung 
und Prüfung zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambulante medizinische 
Versorgung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.  
(2) Die Ordnung der Sächsischen Landesärztekammer für die Fortbildung 
und Prüfung zur Arztfachhelferin (AFH) vom 9. Juli 2004 tritt am 1. Januar 
2010 außer Kraft. 
(3) Vor Inkrafttreten dieser Satzung fortgebildete Arztfachhelferinnen gel-
ten im Sinne dieser Satzung als Fachwirtinnen für ambulante medizini-
sche Versorgung. 
 

(1) Wer die Fortbildung zur Fachwirtin für ambulante medizinische Ver-
sorgung vor dem Inkrafttreten dieser Fortbildungsprüfungsordnung be-
gonnen hat, kann diese Fortbildung nach den bis dahin geltenden Vor-
schriften abschließen.  
(2) Die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach § 2 und die Zu-
ordnung der Fortbildung gemäß des Deutschen Qualifikationsrahmens 
(DQR) in Stufe 5 erhält, wer: 
a) die Fortbildung erfolgreich abgeschlossen hat 
und 
b) einen Lernumfang von mindestens 400 Zeitstunden für den Erwerb der 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die Gegenstand der bis dahin 
geltenden Vorschriften sind, mittels Selbsterklärung gemäß § 3 Absatz 3 
nachweist. 

§ 34 neu 
Inkrafttreten, 
Außerkraft-
treten 

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die bisherige Ordnung der Sächsische Landesärztekammer für die Fort-
bildung und Prüfung zum Fachwirt/zur Fachwirtin für ambulante medi-
zinische Versorgung vom 30. Juni 2010 außer Kraft. 
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